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Hinweisbekanntmachung 
zur Änderung der Verbandssatzung des  

Zweckverbandes „Südwestfalen-IT“ 
 

 
Die Verbandsversammlung der Südwestfalen-IT hat in 
ihrer Sitzung am 12.06.2024 die4. Änderung der Neu-
fassung der Verbandssatzung vom 19.12.2017 be-
schlossen. Die Änderung ist im Amtsblatt für den Regie-
rungsbezirk Arnsberg Nr. 28 vom 13.07.2024 unter der 
lfd. Nr. 372 auf der Seite 285 bekannt gemacht worden. 
 
Auf die Bekanntmachung wird hiermit nach § 11 Abs. 1 
des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GkG) hingewiesen. 
 
Neuenrade, 30.07.2024 
 
gez. Antonius Wiesemann 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bekanntmachung der Stadt Halver 

 
4. Änderung der Neufassung der Verbandssatzung 

des Zweckverbandes „Südwestfalen-IT“  
vom 19.12.2017 

 
 
Die Verbandsversammlung der Südwestfalen-IT hat in 
ihrer Sitzung am 12.06.2024 die 4. Änderung der Neu-
fassung der Verbandssatzung vom 19.12.2017 be-
schlossen. Die Änderung ist im Amtsblatt für den Regie-
rungsbezirk Arnsberg Nr. 28 vom 13.07.2024 unter der 
lfd. Nr. 372 auf der Seite 285 bekannt gemacht worden. 
 
Auf diese Bekanntmachung wird hiermit nach § 11 Abs. 
1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GkG) hingewiesen. 
 
Halver, 26.07.2024 
 
Der Bürgermeister 
Michael Brosch 

 
 

Hinweisbekanntmachung  
zur Änderung der Verbandssatzung des 

Zweckverbandes „Südwestfalen-IT“ 

 
Die Verbandsversammlung der Südwestfalen-IT hat in 
ihrer Sitzung am 12.06.2024 die 4. Änderung zur Neu-
fassung der Verbandssatzung vom 19.12.2017 be-
schlossen. Die Änderung ist im Amtsblatt für den Regie-
rungsbezirk Arnsberg Nr. 28 vom 13.07.2024 unter der 
lfd. Nr. 372 auf der Seite 285 bekannt gemacht worden. 
Die Satzungsänderung ist am 14.07.2024 in Kraft getre-
ten. 
 
Auf die Bekanntmachung wird hiermit nach § 11 Abs. 1 
des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GkG) hingewiesen. 
 
Hemer, 01.08.2024 
Der Bürgermeister 
Gez. Christian Schweitzer 

 
 
 

 

 
 

Öffentliche Erinnerung 
an fällig werdende und Mahnung  
an fällig gewordene Zahlungen 

 

Die Stadtkasse Iserlohn erinnert an die rechtzeitige 
Zahlung der im Monat August 2024 fälligen, öffentlich-
rechtlichen Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) 
und mahnt die Zahlung der in der Vergangenheit fällig 
gewordenen, bislang nicht gezahlten, öffentlich-rechtli-
chen Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) an. 
 
Bitte überweisen Sie nur auf das Konto der Stadtkasse 
Iserlohn 

IBAN: DE84 4455 0045 0000 0004 06 
BIC: WELADED1ISL 

und geben Sie unbedingt das betreffende Kassenzei-
chen an. 

 
Das Kassenzeichen entnehmen Sie bitte dem Be-
scheid, der Ihre Zahlungspflicht begründet. Bitte über-
weisen Sie mehrere fällige Beträge nach Möglichkeit 
einzeln und geben Sie das jeweilige Kassenzeichen an. 
Die Teilnahme am Lastschrifteinzugsverfahren ist zur 
beidseitigen Arbeitserleichterung jederzeit möglich. 
 
Stadt Iserlohn, 1. August 2024  
Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
 
Michael Wojtek 
I. Beigeordneter 
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FRIEDHOFSSATZUNG  
DER STADT ISERLOHN 

 
 
 
PRÄAMBEL 

 
Auf der Grundlage von § 4 des Bestattungsgesetzes 
NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Sep-
tember 2003 (GV NRW S. 313) und § 7 der Gemeinde-
ordnung NRW in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), jeweils in der zur-
zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Iserlohn am 
19.03.2024 folgende Friedhofsatzung beschlossen: 
 
Inhaltsübersicht: 

 
1. Allgemeine Bestimmungen 
  § 1 Geltungsbereich 
  § 2 Friedhofszweck 
  § 3 Bestattungsbezirke 
  § 4 Außerdienststellung und Entwidmung 
2. Ordnungsvorschriften 
  § 5 Öffnungszeiten 
  § 6 Verhalten auf den Friedhöfen 
  § 7 Gewerbetreibende 
3. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
  § 8 Anzeigepflicht und Bestattungszeit 
  § 9 Särge und Urnen 
  § 10 Wertgegenstände 
  § 11 Ausheben der Gräber 
  § 12 Ruhezeiten, Nutzungsrechte 
  § 13 Aus- und Umbettungen 
4. Grabstätten 
  § 14 Allgemeines 
  § 15 Reihengrabstätten 
  § 16 Wahlgrabstätten 
  § 17 Erläuterungen zu den Grabstätten 
  § 18 Islamische Gräber 
  § 19 Ehrengrabstätten & Kriegsgräber 
5. Gestaltung und Unterhaltung der Grabstätten und 

baulichen Anlagen 
  § 20 Gestaltungsvorschriften 
  § 21 Grabmale und Einfassungen 
  § 22 Zustimmungserfordernis 
  § 23 Anlieferung 
  § 24  Fundamentierung, Befestigung und 

Standsicherheit 
  § 25 Unterhaltung 
  § 26 Entfernung 
6. Herrichtung und Pflege der Grabstätten 
  § 27 Herrichtung und Pflege 
  § 28 Vernachlässigung der Grabpflege 
7. Leichenhallen, Abschiedsräume und Trauerfeiern 
  § 29 Beförderung und Aufbewahrung 
  § 30  Benutzung der Leichenhallen und Ab-

schiedsräume 
  § 31 Trauerfeiern 
8. Abfalltrennung und -entsorgung 
  § 32 Verbotene Materialien 
  § 33 Entsorgung von Abfällen 

9. Schlussbestimmungen 
  § 34 Alte Rechte 
  § 35 Haftung 
  § 36 Gebühren 
  § 37 Ordnungswidrigkeiten 
  § 38 Inkrafttreten  
 
 
 
1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

  
§ 1 GELTUNGSBEREICH 

 
Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet der 
Stadt Iserlohn gelegenen und von ihr verwalteten Fried-
höfe und Einrichtungen: 
 
1) Hauptfriedhof -01- 
2) Friedhof Dümpelacker (Letmathe) -02- 
3) Friedhof Dümpelacker (Letmathe) -03- 
4)  Friedhof Oeger Straße (Letmathe) -04-  
  nördl. Teil = Alter kath. Friedhof 
5) Friedhof Oeger Straße (Letmathe) -05-  
 südl. Teil = Alter ev. Friedhof 
6) Friedhof Bülzgraben (Letmathe) -06-  
 Neuer ev. Friedhof 
7) Friedhof Oestrich -07- westl. Teil = kath. Friedhof 
8) Friedhof Lössel -08  
9) Friedhof Sümmern -09- 
10) Friedhof Kesbern (Dahlsen) -10- 
11) Friedhof Barendorf -11- 
12) Friedhofskapelle Hennen -12- 
 
§ 2 FRIEDHOFSZWECK 

 
(1) Die „Städtischen Friedhöfe Iserlohn“ sind eine 

nicht rechtsfähige Anstalt der Stadt Iserlohn. Sie 
werden durch den Bürgermeister der Stadt Iser-
lohn – Bereich Städtebau, Abt. Grünflächen und 
Friedhöfe – verwaltet. 

(2) Sie dienen der Bestattung aller Personen, die bei 
ihrem Tode Einwohner der Stadt Iserlohn waren 
oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten 
Grabstätte besaßen. Die Bestattung anderer Per-
sonen bedarf der vorherigen Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung. Die Genehmigung gilt mit 
der Annahme eines entsprechenden Bestattungs-
auftrages als erteilt. 

(3) Die Friedhöfe erfüllen aufgrund ihrer gärtneri-
schen Gestaltung auch allgemeine Grünflächen-
funktionen. Deshalb hat jeder das Recht, die 
Friedhöfe als Ort der Ruhe und Besinnung zum 
Zwecke einer der Würde des Ortes entsprechen-
den Erholung aufzusuchen. 

 
§ 3 BESTATTUNGSBEZIRKE 

 
Bestattungsbezirke für die einzelnen Friedhöfe werden 
nicht festgelegt. Über Einschränkungen entscheidet der 
Rat der Stadt Iserlohn. 
 
§ 4 AUßERDIENSTSTELLUNG UND ENTWIDMUNG 

 
(1) Jeder Friedhof oder Friedhofsteil kann aus wichti-

gem öffentlichen Grund ganz oder teilweise außer 
Dienst gestellt oder entwidmet werden. Dasselbe 
gilt entsprechend für einzelne Grabstätten. 
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(2) Durch die Außerdienststellung (Schließung) wird 
die Möglichkeit für weitere Bestattungen ausge-
schlossen; durch eine Entwidmung geht außer-
dem die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbe-
nen verloren. Jede Außerdienststellung oder Ent-
widmung ist öffentlich bekannt zu machen. 

 
(3) Der Nutzungsberechtigte einer Wahlgrabstätte er-

hält außerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn 
sein Aufenthalt bekannt oder ohne besonderen 
Aufwand zu ermitteln ist. Nutzungsberechtigte von 
Reihengrabstätten werden durch ein auf der Grab-
stelle aufgestelltes Hinweisschild informiert. 

(4) Bei einer Entwidmung sind die Bestatteten in Rei-
hen- und Wahlgrabstätten auf Wunsch der Ange-
hörigen für die Dauer der restlichen Ruhe-/Nut-
zungszeiten auf Kosten der Stadt Iserlohn in ent-
sprechende andere Grabstätten umzubetten. 

(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher 
öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig sind sie 
bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten ei-
nem Angehörigen des Verstorbenen, bei Wahl-
grabstätten/ Urnenwahlgrabstätten dem Nut-
zungsberechtigten mitzuteilen. 

(6) Ersatzgrabstätten werden von der Stadt auf ihre 
Kosten in ähnlicher Weise wie die Grabstätten auf 
den entwidmeten oder außer Dienst gestellten 
Friedhöfen/Friedhofsteilen hergerichtet. Die Er-
satzwahlgrabstätten werden Gegenstand des Nut-
zungsrechtes. 

 
 
2. ORDNUNGSVORSCHRIFTEN 
 
§ 5 ÖFFNUNGSZEITEN 

 
(1) Die Friedhöfe sind während der an den Eingängen 

bekannt gegebenen Zeiten für den Besuch geöff-
net. 

(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem 
Anlass das Betreten eines Friedhofes oder einzel-
ner Friedhofsteile vorübergehend untersagen. 

(3) Bei Schnee und Eis sind nur die Wege zu benut-
zen, die vom Schnee geräumt und / oder gestreut 
sind. Für Unfälle, die infolge Zuwiderhandlungen 
eintreten, wird eine Haftung der Stadt ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

 
§ 6 VERHALTEN AUF DEN FRIEDHÖFEN 

 
(1) Jeder hat sich auf den Städtischen Friedhöfen 

Iserlohn der Würde des Ortes entsprechend zu 
verhalten. Den Anordnungen des Friedhofsperso-
nals ist umgehend Folge zu leisten. 

(2) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestat-
tet, 
1) die Wege mit Fahrzeugen aller Art oder Roll-

schuhen/ Rollerblades/ Skateboards/ Inline-
scates zu befahren. Ausgenommen sind Kin-
derwagen und Rollstühle, sowie Fahrzeuge 
der Friedhofsverwaltung und der für den Fried-
hof zugelassenen Gewerbetreibenden. 

2) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste an-
zubieten oder diesbezüglich zu werben, 

3) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer 
Bestattung störende Arbeiten auszuführen, 

4) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten 
bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsverwal-
tung gewerbsmäßig zu fotografieren, 

5) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen 
Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungs-
feier notwendig und üblich sind, 

6) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anla-
gen und Grabstätten zu verunreinigen oder zu 
beschädigen sowie Rasenflächen und Grab-
stätten unberechtigt zu betreten, 

7) Abraum (verwelkte Blumen, Kränze, Unkraut, 
etc.) und Abfälle außerhalb der dafür bestimm-
ten Stellen abzulagern, 

8) zu lärmen oder zu lagern, 
9) Hunde unangeleint mitzuführen, sie sind an 

kurzer Leine zu führen und von den Grabstät-
ten fernzuhalten; Hundekot ist vom Hundefüh-
rer sofort zu beseitigen, 

10) den Friedhof und seine Anlagen, sowie Bänke, 
Schilder, Hinweise, Denkmäler, Grabmale, 
Einfriedungen, Absperrungen und andere Ein-
richtungen zu verunreinigen oder zu beschädi-
gen, 

11) sich dort in einem erkennbaren Rauschzu-
stand, hervorgerufen durch Alkohol oder an-
dere berauschende Mittel, aufzuhalten, 

12) Schieß-, Wurf- oder Schleudergeräte zu be-
nutzen,  

13) Wege ohne erforderliche Genehmigung zu be-
fahren. 

 
Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulas-
sen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes und 
der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 
 

(3) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Be-
stattung zusammenhängende Veranstaltungen 
bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwal-
tung; sie sind spätestens 4 Tage vorher anzumel-
den. 

 
§ 7 GEWERBETREIBENDE 

 
(1) Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ord-

nung bedürfen Dienstleistungserbringer, die Grab-
male oder bauliche Anlagen errichten wollen, ins-
besondere Steinmetze und Bildhauer für ihre ge-
werbliche Tätigkeit auf den Friedhöfen der vorhe-
rigen Zulassung durch die Friedhofsverwaltung. 
Andere Gewerbetreibende müssen ihre Tätigkeit 
auf den Friedhöfen der Friedhofsverwaltung an-
zeigen. 

(2) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, 
Gärtner, Bestatter usw.) haben die für die Fried-
höfe geltenden Bestimmungen zu beachten; sie 
müssen fachlich, betrieblich und in persönlicher 
Hinsicht zuverlässig sein. Die für die Tätigkeit er-
forderliche Sachkunde der Dienstleistungserbrin-
ger oder ihrer fachlichen Vertreter ist durch den 
Nachweis der Eintragung in die Handwerksrolle 
bzw. (bei Antragsstellern des handwerksähnlichen 
Gewerbes) durch die Eintragung in das Verzeich-
nis gem. § 19 Handwerksordnung nachzuweisen. 
Gärtner benötigen die Anerkennung der Landwirt-
schaftskammer oder eine gleichwertige Qualifika-
tion. 

(3) Die Stadt Iserlohn kann Ausnahmen zulassen. 
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(4) Die Friedhofsverwaltung hat die Zulassung davon 
abhängig zu machen, dass der Antragsteller einen 
für die Ausführung seiner Tätigkeit ausreichenden 
Haftpflichtversicherungsschutz nachweist. Er haf-
tet für alle Schäden, die durch Nichtbeachtung der 
gültigen Friedhofssatzung oder der darin beschrie-
benen Regelungen entstehen und schuldhaft ver-
ursacht werden. 

(5) Die Zulassung erfolgt durch Zulassungsbescheid. 
Die Zulassung ist alle 2 Jahre zu erneuern. Die Zu-
lassung erfolgt durch Ausstellung einer Berechti-
gungskarte. Die zugelassenen Gewerbetreiben-
den haben für ihre Mitarbeiter einen Mitarbeiter-
ausweis auszustellen. Die Zulassung und der Mit-
arbeiterausweis sind dem aufsichtsberechtigten 
Friedhofspersonal auf Verlangen vorzuzeigen. Die 
Zulassung kann befristet werden. 

(6) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen 
nur werktags innerhalb der Öffnungszeiten, spä-
testens jedoch bis 18.00 Uhr bzw. an Samstagen 
bis 14.00 Uhr, ausgeführt werden. Während dieser 
Zeit ist besondere Rücksicht auf die Trauerfeiern 
oder Bestattungen zu nehmen. Die Friedhofsver-
waltung kann eine Verlängerung der Arbeitszeiten 
zulassen. 

(7) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und 
Materialien dürfen auf den Friedhöfen nur an den 
von der Friedhofsverwaltung genehmigten Stellen 
gelagert werden. Bei Beendigung der Arbeiten 
sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen 
ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Ge-
werbliche Geräte dürfen nicht an oder in den Was-
serentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt wer-
den. 

(8) Gewerbetreibenden, die trotz zweimaliger schriftli-
cher Mahnung gegen die Vorschriften verstoßen 
oder bei denen die Voraussetzungen nach Abs. 2 
ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, kann 
die Stadt Iserlohn die jeweiligen Zulassungen auf 
Zeit oder auf Dauer durch schriftlichen Bescheid 
entziehen. 

(9) Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum, die im 
Inland nur vorübergehend tätig sind, haben die 
Aufnahme ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof anzu-
zeigen. 

 
 
3. ALLGEMEINE BESTATTUNGSVORSCHRIFTEN 
 
§ 8 ANZEIGEPFLICHT UND BESTATTUNGSZEIT 

 
(1) Jede Bestattung, die auf den Städtischen Friedhö-

fen Iserlohn stattfinden soll, ist unverzüglich nach 
Beurkundung des Sterbefalles bei der Friedhofs-
verwaltung anzumelden. Der Anmeldung sind die 
erforderlichen Unterlagen beizufügen. Die Bestim-
mungen des § 13 Abs. 1 BestG NRW in der zurzeit 
gültigen Fassung sind zu beachten. 

(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen 
Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte beantragt, 
ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen. 

(3) Soll eine Aschenbestattung erfolgen, so ist eine 
Bescheinigung des Krematoriums über die Ein-
äscherung vorzulegen. 

(4) Die Friedhofsverwaltung setzt im Einvernehmen 
mit den Angehörigen/Bestattern Ort und Zeit der 
Bestattung fest. Die möglichen Bestattungszeiten 
sind bei der Friedhofsverwaltung anzufragen. An 
Sonn- und Feiertagen wird nicht bestattet. 

(5) Über Ausnahmen entscheidet die Friedhofsver-
waltung. 

(6) Die Bestattung kann frühestens vierundzwanzig 
Stunden nach dem Tod erfolgen. Die örtliche Ord-
nungsbehörde kann eine frühere Bestattung aus 
Gründen des Gesundheitsschutzes anordnen o-
der auf Antrag von Hinterbliebenen genehmigen, 
wenn durch ein besonderes, aufgrund eigener 
Wahrnehmung ausgestelltes Zeugnis einer Ärztin 
oder eines Arztes, die nicht die Leichenschau 
nach § 9 BestG NRW durchgeführt haben, be-
scheinigt ist, dass die Leiche die sicheren Merk-
male des Todes aufweist oder die Verwesung un-
gewöhnlich fortgeschritten und jede Möglichkeit 
des Scheintodes ausgeschlossen ist. 

(7) Erdbestattungen und Einäscherungen müssen in-
nerhalb von 10 Tagen nach Eintritt des Todes er-
folgen. Aschen müssen spätestens 6 Wochen 
nach der Einäscherung beigesetzt werden. Auf 
Antrag hinterbliebener Personen oder deren Be-
auftragter können diese Fristen von der Ordnungs-
behörde verlängert werden, wenn besondere 
Gründe vorliegen. 

(8) Den Konfessionen und Weltanschauungsgemein-
schaften bleibt es überlassen, wie sie die Bestat-
tungsfeierlichkeiten gestalten. 

(9) Trauerzugführer, Sargträger, Urnenträger, Orga-
nisten u.a. werden nicht von der Stadt Iserlohn ge-
stellt oder vermittelt. 

 
§ 9 SÄRGE UND URNEN 

 
(1) Bestattungen sind grundsätzlich in Särgen, 

Aschekapseln oder Urnen vorzunehmen. Aus-
nahmsweise kann der Friedhofsträger auf Antrag 
die Bestattung ohne Sarg, Aschekapsel oder Urne 
gestatten, wenn nach den Grundsätzen oder Re-
gelungen der Glaubensgemeinschaft, der die oder 
der Verstorbene angehört hat, eine Bestattung 
ohne Sarg, Aschekapsel oder Urne vorgesehen 
ist. Der Transport des Verstorbenen hat auf dem 
Friedhof immer in einem Transportsarg oder einer 
Aschekapsel zu erfolgen. 

(2) Särge, Aschekapseln und Urnen müssen so be-
schaffen sein, dass die chemische, physikalische 
oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder 
des Grundwassers nicht nachteilig verändert wird 
und bei Särgen die Verwesung der Leichen inner-
halb der Ruhezeit ermöglicht wird. Aschen müs-
sen grundsätzlich in biologisch abbaubaren 
Aschekapseln und Urnen beigesetzt werden. 

(3) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet 
sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit 
ausgeschlossen ist. Särge, Sargausstattungen 
und -beigaben, Sargabdichtungen und Urnen 
müssen zur Vermeidung von Umweltbelastungen 
aus leicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt 
sein. Sie dürfen keine PVC-, PCP-, formaldehyda-
bspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen 
umweltgefährdenden Lacke oder Zusätze enthal-
ten. Die Kleidung der Leiche soll nur aus Papier-
stoff und Naturtextilien bestehen. 



714 
 

(4) Vollholzsärge, die aus tropischen Gehölzen gefer-
tigt sind, sind verboten. 

(5) Die Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,70 m 
hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Sind in 
Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die 
Genehmigung der Friedhofsverwaltung bei der 
Anmeldung der Bestattung einzuholen. 

(6) Die Särge für Totgeburten, Tote aus Fehl- und 
Frühgeburten, sowie aus Schwangerschaftsab-
brüchen stammende Leibesfrüchte dürfen höchs-
tens 0,60 m lang, 0,30 m hoch und 0,30 m breit 
sein. 

(7) Für die Bestattung in vorhandenen Grüften sind 
nur Metallsärge oder Holzsärge mit Metalleinsatz 
zugelassen, die luftdicht verschlossen sind. Sol-
che Sargformen sind für Bestattungen in normale 
Erdgräber nicht zugelassen. 

(8) Die zu bestattenden Urnen sind aus biologisch ab-
baubaren Materialien zu wählen, die so vollständig 
und rückstandsfrei verrottbar sind, dass ihr Ver-
gang innerhalb der Ruhezeit gewährleistet ist. Ins-
besondere Urnen aus Metall, Natur-/Kunststein, 
nicht vergänglichen Kunststoffen und Keramik 
sind verboten. 

 
§ 10 WERTGEGENSTÄNDE 

 
(1) Die bei den Toten befindlichen Wertgegenstände 

sind, soweit sie nicht bei ihnen verbleiben sollen, 
vor dem Überführen zum Friedhof durch die Ange-
hörigen abzunehmen. In Ausnahmefällen können 
diese Gegenstände auch nachträglich auf dem 
Friedhof von einem verfügungsberechtigten Ange-
hörigen oder dessen Beauftragten abgenommen 
werden, bevor der Sarg beigesetzt wird. 

(2) Die Stadt Iserlohn haftet nicht für solche Wertge-
genstände, die den Toten von den Angehörigen 
nicht abgenommen worden sind. 

 
§ 11 AUSHEBEN DER GRÄBER 

 
(1) Die Gräber werden von der Friedhofsverwaltung 

ausgehoben und wieder verfüllt. 
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der 

Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante des 
Sarges mindestens 0,90 m. Bei Särgen für Totge-
burten, Tote aus Fehl- und Frühgeburten, sowie 
aus Schwangerschaftsabbrüchen stammende Lei-
besfrüchte und Urnen beträgt die Tiefe mindes-
tens 0,50 m bis zur Erdoberfläche. 

(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen vonei-
nander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände 
getrennt sein. 

(4) Wird in gestaltete, aber unbelegte oder nicht voll-
belegte Wahlgrabstätten bestattet, sind die jewei-
ligen Nutzungsberechtigten verpflichtet, alle Hin-
dernisse für die Grabbereitung zu beseitigen, auf 
ihre Kosten beseitigen zu lassen oder das Risiko 
für entstehende Schäden oder Verluste zu über-
nehmen. Die jeweiligen Nutzungsberechtigten 
sind außerdem verpflichtet, die Schäden oder Ver-
luste zu ersetzen, die an benachbarten Grabstät-
ten und Anlagen durch eine Bestattung entstehen. 

(5) Die Stadt Iserlohn ist berechtigt, bei Aushub eines 
Grabes auf den Nachbargrabstätten Erdcontainer 
aufzustellen. Dabei können störende Pflanzen, 
Grabplatten oder -schmuck für die Dauer der Aus-

hubarbeiten entfernt werden. Nach dem Wieder-
verfüllen des Grabes werden durch die Friedhofs-
verwaltung die entfernten Pflanzen wieder einge-
pflanzt, Grabplatten oder -schmuck wieder aufge-
legt. 

(6) Finden sich beim Ausheben der Gräber noch nicht 
ganz vergangene Leichenteile, so müssen diese 
sofort unter der Sohle des neu ausgeworfenen 
Grabes wieder beigesetzt werden. Werden noch 
nicht verweste Leichen vorgefunden, so ist das 
Grab sofort wieder zu schließen. Es darf erst nach 
einer durch die Stadt Iserlohn festgesetzten Zeit 
wieder benutzt werden. 

 
§ 12 RUHEZEITEN, NUTZUNGSRECHTE 

 
(1) Die Ruhezeit ist ein festgelegter Zeitraum, in dem 

eine Grabstelle nach einer Beisetzung nicht neu 
belegt werden darf. 

(2) Die Ruhezeit bei Sargbeisetzungen beträgt 30 
Jahre, bei Urnenbeisetzungen 20 Jahre und bei 
Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr, 
sowie bei Tot- und Fehlgeburten und für die aus 
Schwangerschaftsabbrüchen stammenden Lei-
besfrüchten 20 Jahre. 

(3) Das Nutzungsrecht ist das Recht, einen bestimm-
ten Bereich auf einem Friedhof für einen festge-
legten Zeitraum als Grabstätte nutzen zu dürfen. 
Die Grabstelle geht dabei nicht in das Eigentum 
des Grabinhabers über. Die Nutzungsrechte für 
Grabstellen werden von der Friedhofsverwaltung 
vergeben. 

 
§ 13 AUS- UND UMBETTUNGEN 

 
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht ge-

stört werden. 
(2) Umbettungen und Ausgrabungen von verstorbe-

nen Personen, sowie Umstellungen und Ausgra-
bungen von Aschen bedürfen, unbeschadet der 
sonstigen gesetzlichen Vorschriften, der vorheri-
gen Zustimmung der Stadt Iserlohn; sie ist nur bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes zu erteilen. An-
tragsberechtigt sind bei Reihengrabstätten ohne 
Nutzungsrecht die jeweiligen Angehörigen der Be-
statteten, bei Wahlgrabstätten die jeweiligen Nut-
zungsberechtigten. Umbettungen / Umstellungen 
innerhalb von Reihengrabstätten eines Friedhofes 
sind nicht gestattet. Ausnahmen gelten jedoch bei 
Zustellungen von Aschen in Reihengrabstätten für 
Erdbestattungen, wenn die Ruhezeiten der 
Aschen innerhalb der Ruhezeiten der Erdbestat-
tungen liegen. 

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Lei-
chen- und Aschenreste können nur mit vorheriger 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung in belegte  
oder neu erworbene Grabstätten umgebettet wer-
den. 

(4) Alle Umbettungen (mit Ausnahme der Maßnah-
men von Amts wegen) erfolgen nur auf Antrag. An-
tragsberechtigt ist die nutzungsberechtigte Per-
son. Mit dem Antrag ist der Nachweis über das 
Nutzungsrecht (Verleihungsurkunde oder sonsti-
ger Nachweis) vorzulegen. In den Fällen des § 27 
und bei Entziehung von Nutzungsrechten gem. § 
27 können verstorbene Personen oder Aschen, 
deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von 
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Amtswegen in Grabstätten aller Art umgebettet 
werden. 

(5) Alle Umbettungen werden von der Friedhofsver-
waltung durchgeführt. Sie bestimmt den Zeitpunkt 
der Umbettung möglichst im Einvernehmen mit 
dem Antragssteller. 

(6) Die Kosten der Umbettung hat der Antragsteller zu 
tragen. Das gilt auch für den Ersatz von Schäden, 
die an benachbarten Grabstätten und Anlagen 
durch eine Umbettung entstehen, soweit sie not-
wendig aufgetreten sind oder die Stadtverwaltung 
oder deren Beauftragte bezüglich dieser nur 
leichte Fahrlässigkeit trifft. 

(7) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird 
durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder ge-
hemmt. 

(8) Verstorbene Personen und Aschen dürfen zu an-
deren als zu Umbettungszwecken nur aufgrund 
behördlicher oder richterlicher Anordnung ausge-
graben werden. 

(9) Umbettungen und Ausgrabungen von Leichen 
werden in der Zeit vom 1. Dezember bis 31. März 
von der Stadt Iserlohn vorgenommen, die auch die 
Zeitpunkte bestimmt. Diese finden aus Pietäts-
gründen ohne Beisein der Angehörigen statt. 

 
4. GRABSTÄTTEN 
 
§14 ALLGEMEINES 

 
(1) Die Grabstätten werden unterschieden in: 

1) Sarg-Reihengräber: 

  ‑ Sarg-Reihengrab klassisch 
  ‑ Sarg-Reihengrab muslimisch 

  ‑ Sarg-Reihengrab „Rasen“ 

  ‑ Sarg-Reihengrab Kinder bis 3 Jahre 

‑ Sarg-Reihengrab Kinder bis 3 Jahre musli-
misch 

 ‑ Sarg-Reihengrab Tot-, Früh- und Fehlge-
burten 

 2) Sarg-Wahlgräber: 
  ‑ Sarg-Wahlgrab klassisch 

  ‑ Sarg-Wahlgrab muslimisch 

  ‑ Sarg-Wahlgrab pflegeleicht 

  ‑ Sarg-Wahlgrab Sonderreihengrab 
 3) Urnen-Reihengräber: 
  ‑ Urnen-Reihengrab klassisch 

  ‑ Urnen-Reihengrab Ordnungsamt 

  ‑ Urnen-Reihengrab-Gemeinschaft 

 ‑ Urnen-Reihengrab-Partner-Gemeinschaft 
„Blüteninsel“ 

 4) Urnen-Wahlgräber: 
  ‑ Urnen-Wahlgrab klassisch 

  ‑ Urnen-Wahlgrab pflegeleicht 

  ‑ Urnen-Wahlgrab im Bestattungswald 

  ‑ Urnen-Wahlgrab Familienbaum 

  ‑ Urnen-Wahlgrab Baum 

  ‑ Urnen-Wahlgrab Kolumbarium 

  ‑ Urnen-Wahlgrab Kulturgrab 
5) Ehrengrabstätten 
6) Kriegsgrabstätten 
 

(2) Es besteht kein Anspruch auf Abgabe von der 
Lage nach bestimmten Reihengrabstätten, auf Er-
werb der Nutzungsrechte an bestimmten Wahl-
grabstätten, deren Größe (Anzahl der Grabstellen) 
sowie auf Unveränderlichkeit der Umgebung. So-
weit möglich, werden Wünsche berücksichtigt. 

(3) Nicht auf jedem städtischen Friedhof in Iserlohn 
wird das gesamte Grabstätten-Angebot bereitge-
halten. 

(4) Durch die Friedhofsverwaltung können weitere 
Grabarten angeboten werden. Diese sind im 
Nachgang in die Satzung aufzunehmen. 

(5) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofs-
eigentümers. An ihnen können Rechte nur nach 
dieser Satzung erworben werden. Die Größe und 
die genaue Lage der Gräber sind bei der Fried-
hofsverwaltung zu erfragen oder den Auslagen zu 
entnehmen. 

(6) Die Größe einer Grabstelle beträgt grundsätzlich: 
 1) Für Sarg-Wahl- & Reihengräber: 2.50 x 1.25 m 
 2) Für Urnen-Wahlgräber 1.00 x 1.00 m  
 3) Für Urnen-Reihengräber 0.70 x 0.70 m 
 4) Für Kinder-Reihengräber 1.20 x 1.00 m 
 Aufgrund örtlicher Gegebenheiten können die 

Grabgrößen vom Regelmaß abweichen. 
 
§ 15 REIHENGRABSTÄTTEN 

 
(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Särge o-

der Urnen, für die ein Nutzungsrecht über einen 
der Ruhezeit entsprechenden Zeitraum vergeben 
wird. Sie werden der Reihe nach belegt und im To-
desfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestat-
tenden zugeteilt. Über die Zuteilung wird ein Aus-
zug aus dem Grabregister erteilt. Ein Wiederer-
werb des Nutzungsrechtes an der Reihengrab-
stätte ist nicht möglich. Die Vergabe erfolgt durch 
die Friedhofsverwaltung. 

(2) Es werden Reihengrabstätten eingerichtet für: 
 1) Tot- und Fehlgeburten, sowie aus Schwanger-

schaftsabbrüchen stammende Leibesfrüchte, 
 2) Verstorbene bis zum vollendeten 3. Lebens-

jahr,  
 3) Verstorbene ab dem vollendeten 3. Lebens-

jahr. 
(3) In jedem Reihengrab darf nur ein Verstorbener be-

stattet werden. Es ist jedoch zulässig, in einer Rei-
hengrabstätte die Leiche eines Kindes unter ei-
nem Jahr oder die Leiche von gleichzeitig verstor-
benen Geschwistern unter 3 Jahren zu bestatten. 
Es ist zudem zulässig, in einer Reihengrabstätte 
Tot- und Fehlgeburten, sowie die aus dem 
Schwangerschaftsabbruch stammende Leibes-
frucht zu bestatten. In einem Sarg-Reihengrab 
kann eine Urne beigesetzt werden, wenn die Ru-
hezeit der zuletzt bestatteten Asche die Ruhezeit 
des zuerst bestatteten Sarges nicht übersteigt. 

(4) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen 
von ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten ist 6 Mo-
nate vorher durch Hinweisschilder auf den betref-
fenden Grabfeldern öffentlich bekannt zu machen 
und erfolgt durch die Friedhofsverwaltung. 

 
§ 16 WAHLGRABSTÄTTEN 

 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Särge oder 

Urnen, für die ein Nutzungsrecht für die Dauer von 
30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren 
Lage im Einvernehmen mit dem Erwerber be-
stimmt wird. Wahlgrabstätten können ein- oder 
mehrstellig erworben werden. Nach Ablauf der Ru-
hezeit kann eine weitere Bestattung auf derselben 
Stelle erfolgen. Die Nutzungszeit muss in diesem 
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Fall mindestens für die Länge der neu festgesetz-
ten Ruhezeit verlängert werden. Die Friedhofsver-
waltung kann die erneute Erteilung eines Nut-
zungsrechtes ablehnen, insbesondere wenn die 
Schließung nach § 4 beabsichtigt ist. 

(2) Nutzungsrechte können aus Anlass von Bestat-
tungen erworben werden. Ein Erwerb der Nut-
zungsrechte zu Lebzeiten ist ab dem 60. Lebens-
jahr möglich, soweit Grabstätten in ausreichender 
Zahl vorhanden sind. 

(3) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulas-
sen, z. B. bei unterschiedlich langen Nutzungszei-
ten auf ein und derselben Grabstätte oder hohem 
Alter und/oder schwerer Krankheit der Antragstel-
ler. Ein Anspruch auf Ausnahmegenehmigung be-
steht nicht. Für die Verlängerung des Nutzungs-
rechtes an einer Grabstelle werden Verlänge-
rungsgebühren gemäß der Gebührenordnung für 
die kommunalen Friedhöfe der Stadt Iserlohn in ih-
rer jeweils gültigen Fassung erhoben. 

(4) Abgelaufene Nutzungsrechte können in Jahres-
schritten ab 2 Jahren verlängert oder wiedererwor-
ben werden. Ein Anspruch auf Verlängerung oder 
Wiedererwerb besteht nicht. 

(5) Das Nutzungsrecht entsteht mit Zahlung der fälli-
gen Gebühren und Aushändigung der Nutzungs-
rechtsurkunde. 

(6) Werden unbelegte Gräber vor dem Ende der Nut-
zungszeit zurückgegeben, werden bereits ge-
zahlte Gebühren nicht erstattet. 

(7) Der Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes ist auf 
Antrag und nur für die gesamte Wahlgrabstätte 
möglich. Im Falle des Wiedererwerbs des Nut-
zungsrechtes kann die Friedhofsverwaltung eine 
Teilung der Grabstätte zulassen, wenn der über-
wiegende Teil der Grabstätte als Grabstelle wieder 
zu nutzen ist und die direkte Erschließung der als 
Grabstelle nutzbaren Fläche gesichert ist. Ein An-
spruch auf Teilung besteht nicht. 

(8) Schon bei dem Erwerb von Nutzungsrechten sol-
len die jeweiligen Erwerber für den Fall ihres To-
des ihre Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen 
und ihnen die Nutzungsrechte durch schriftliche 
Verträge übertragen, die erst zum Zeitpunkt des 
Todes der Übertragenden wirksam werden. Wer-
den bis zu ihrem Tode keine derartigen Regelun-
gen getroffen, gehen die Nutzungsrechte in nach-
stehender Reihenfolge auf die Angehörigen der 
verstorbenen Nutzungsberechtigten über: 
1) auf die überlebenden Ehegatten, und zwar 

auch dann, wenn Kinder aus einer früheren 
Ehe vorhanden sind, 

2) auf den Lebenspartner nach dem Gesetz über 
die Eingetragene Lebenspartnerschaft 

3) auf die ehelichen und nichtehelichen Kinder, 
4) auf die Adoptiv- und Stiefkinder, 
5) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechti-

gung ihrer Väter oder Mütter, 
6) auf die Eltern, 
7) auf die vollbürtigen Geschwister, 
8) auf die Stiefgeschwister, 
9) auf die nicht unter 1) bis 8) fallenden Erben 
 

 Innerhalb der einzelnen Gruppen werden die Äl-
testen Nutzungsberechtigte. Sind keine Nutzungs-
berechtigten vorhanden oder lehnen sie den Über-
gang der Nutzungsrechte auf sich ab, so erlö-
schen diese Nutzungsrechte. 

(9) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der je-
weilige Nutzungsberechtigte durch die  Friedhofs-
verwaltung schriftlich hingewiesen. Ist die aktuelle 
Adresse des Nutzungsberechtigten oder der Nut-
zungsberechtigte selbst nicht bekannt, holt die 
Friedhofsverwaltung Auskünfte bei dem Einwoh-
nermeldeamt der letzten ihr bekannten Adresse 
des Nutzungsberechtigten oder des zuletzt auf der 
Grabstelle Bestatteten ein. Führen diese Aus-
künfte nicht zur Ermittlung, wird auf der Grabstelle 
selbst ein Schild mit der Aufforderung zum Kontakt 
mit der Friedhofsverwaltung gesteckt; meldet sich 
der Nutzungsberechtigte nicht innerhalb von 2 Mo-
naten, entfällt das Recht auf Wiedererwerb, die 
Grabstelle wird durch die Friedhofsverwaltung auf-
gelöst. Die Friedhofsverwaltung ist dann berech-
tigt, das Nutzungsrecht an der Grabstätte ander-
weitig zu veräußern. 

(10) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht 
unverzüglich nach Erwerb auf sich umschreiben 
zu lassen. 

(11) Die nutzungsberechtigte Person hat im Rahmen 
der Friedhofssatzung und der dazu ergangenen 
Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte bei-
gesetzt zu werden, bei Eintritt eines Bestattungs-
falles über andere Bestattungen und über die Art 
der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu 
entscheiden. 

(12) Das Ausmauern von Wahlgrabstätten ist nicht zu-
lässig. 

(13) Die Nutzungsberechtigten können durch schriftli-
che Verträge, die der Stadt Iserlohn anzuzeigen 
sind, die Nutzungsrechte auf jeweils einen Ange-
hörigen im Sinne des Abs. 7 Satz 2 übertragen. 

(14) Während der Nutzungszeiten kann nur bestattet 
werden, wenn die Ruhezeiten die Nutzungszeiten 
nicht übersteigen oder wenn die Nutzungsrechte 
für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeiten auf volle 
Jahre verlängert werden. 

(15) Auf den einzelnen Grabstellen darf nur bestattet 
werden, wenn sie unbelegt oder die Ruhezeiten 
der vorangegangenen Bestattungen abgelaufen 
sind. Im Übrigen gilt § 15 Abs. 3. Außerdem darf 
in Erdwahlgrabstätten eine Aschenbestattung un-
beschadet der Ruhezeit der Erdbestattung auf je-
der Grabstelle erfolgen. Für die bis zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieser Friedhofssatzung erwor-
benen Nutzungsrechte gelten die alten Rechte. 

(16) Beim Anmelden von Bestattungen haben die An-
meldenden zu versichern, dass sie entweder die 
Nutzungsberechtigten sind oder von dem Nut-
zungsberechtigten bevollmächtigt sind, verbindli-
che Erklärungen zur Bestattung abzugeben. 

(17) Die Stadt Iserlohn kann die Grabbereitung verwei-
gern, wenn: 
1) die Nutzungsrechte an Grabstätten nicht nach-

gewiesen sind, 
2) die von den jeweiligen Nutzungsberechtigten 

für die Bestattung bestimmten Grabstellen 
durch noch bestehende Ruhezeiten blockiert 
sind, 

3) bauliche oder sonstige Hindernisse von den 
Grabstellen nicht abgeräumt sind, 

4) sonstige, einer ordnungsgemäßen Grabberei-
tung entgegenstehende Forderungen gestellt 
werden. 
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In diesen Fällen müssen die Bestattungstermine 
verschoben werden oder die Stadt Iserlohn stellt 
Reihengrabstätten für Erdbestattungen. 
 

§ 17 ERLÄUTERUNGEN ZU DEN GRABSTÄTTEN 

 
(1) Sarg-Reihengräber 

1) Sarg-Reihengrab klassisch 
 a. Wird der Reihe nach vergeben, Ruhezeit 

30 Jahre, 1 Sarg pro Grabstelle. 
 b. Zustellung von Urnen möglich, solange die 

Ruhezeit die Nutzungszeit nicht über-
schreitet. 

 c. Kein Nacherwerb möglich. 
2) Sarg-Reihengrab muslimisch. 
 a. Wird der Reihe nach vergeben, Ruhezeit 

30 Jahre, 1 Sarg pro Grabstelle. 
 b. Auf Antrag kann die Bestattung ohne Sarg 

erfolgen (Tuchbestattung), siehe § 18. 
 c. Zustellung von Urnen möglich, solange die 

Ruhezeit die Nutzungszeit nicht über-
schreitet. 

 d. Kein Nacherwerb möglich. 
3) Sarg-Reihengrab „Rasen“ 
 a. Wird der Reihe nach vergeben, Ruhezeit 

30 Jahre, 1 Sarg pro Grabstelle. 
 b. Die Friedhofsverwaltung legt ausgewie-

sene Rasenflächen fest. 
 c. Zustellung von Urnen möglich, solange die 

Ruhezeit die Nutzungszeit nicht über-
schreitet. 

 d. Kein Nacherwerb möglich. 
 e. Beisetzung in festgelegten Rasenflächen, 

keine Gestaltung erlaubt, Auflegen eines 
liegenden Steines möglich (siehe § 20 Abs. 
11, Nr. 2). 

4) Sarg-Reihengrab Kinder bis 3 Jahre 
 a. Wird der Reihe nach vergeben, Ruhezeit 

20 Jahre, 1 Sarg oder Urne pro Grabstelle. 
 b. Können auf Wunsch/Antrag verlängert wer-

den. 
5) Sarg-Reihengrab Kinder bis 3 Jahre musli-

misch 
 a. Wird der Reihe nach vergeben, Ruhezeit 

20 Jahre, 1 Sarg oder eine Urne pro Grab-
stelle. 

 b. Auf Antrag kann die Bestattung ohne Sarg 
erfolgen (Tuchbestattung) §18. 

 c. Können auf Wunsch/Antrag verlängert wer-
den. 

6) Sarg-Reihengrab Tot-, Früh- und Fehlgeburten 
 a. Wird der Reihe nach vergeben, Ruhezeit 

20 Jahre, 1 Sarg pro Grabstelle. 
 b. Nach Ablauf der Ruhezeit keine Verlänge-

rung möglich. 
 

(2)  Sarg-Wahlgräber 
1) Sarg-Wahlgrab klassisch 
 a. Erwerb ein-oder mehrstellig möglich für die 

Nutzungszeit von 30 Jahren. Ruhezeit 30 
Jahre. 

 b. In einem Sarg-Wahlgrab können 1 Sarg 
und bis zu 2 Urnen beigesetzt werden. 

 c. Nacherwerb ist möglich. 
2) Sarg-Wahlgrab muslimisch 
 a. Erwerb ein-oder mehrstellig möglich für die 

Nutzungszeit von 30 Jahren. Ruhezeit 30 
Jahre. 

 b. Auf Antrag kann die Bestattung ohne Sarg 
erfolgen (Tuchbestattung), siehe § 18. 

 c. In einem Sarg-Wahlgrab muslimisch kön-
nen 1 Sarg und bis zu 2 Urnen beigesetzt 
werden. 

 d. Nacherwerb ist möglich. 
3) Sarg-Wahlgrab pflegeleicht 
 a. Erwerb ein-oder mehrstellig möglich für die 

Nutzungszeit von 30 Jahren. Ruhezeit 30 
Jahre. 

 b. In einem Sarg-Wahlgrab pflegeleicht kön-
nen 1 Sarg und 1 Urne beigesetzt werden. 

 c. Die Friedhofsverwaltung legt ausgewie-
sene Flächen für die Bestattung fest. 

 d. Nacherwerb ist möglich. 
 e. 30% Pflanzfläche für Angehörige, 70% 

pflegefreie Rasenfläche 
4) Sarg-Wahlgrab Sonderreihengrab 
 a. Erwerb einstellig möglich für die Nutzungs-

zeit von 30 Jahren. Ruhezeit 30 Jahre. 
 b. Es können 1 Sarg und bis zu 2 Urnen bei-

gesetzt werden. 
 c. Nacherwerb ist möglich. 
 

(3) Urnen-Reihengräber 
1) Urnen-Reihengrab klassisch 
 a. Werden der Reihe nach vergeben, Ruhe-

zeit 20 Jahre, 1 Urne pro Grabstelle. 
 b. Kein Nacherwerb möglich. 
2) Urnen-Reihengrab Ordnungsamt 
 a. Werden der Reihe nach vergeben, Ruhe-

zeit 20 Jahre, 1 Urne pro Grabstelle. 
 b. In dieser Grabstätte können nur Urnen bei-

gesetzt werden von verstorbenen Perso-
nen, die keine Angehörigen mehr haben 
und durch das Ordnungsamt der Stadt Iser-
lohn bestattet werden. 

 c. Kein Nacherwerb möglich. 
3) Urnen-Reihengrab-Gemeinschaft 
 a. Werden der Reihe nach vergeben, Ruhe-

zeit 20 Jahre, 1 Urne pro Grabstelle in einer 
Gemeinschaftsanlage. 

 b. Kein Nacherwerb möglich. 
 c. Die Friedhofsverwaltung legt Art, Umfang 

und die Ausstattung des Gemeinschafts-
grabes fest, sowie die Beisetzungsstelle. 

4) Urnen-Reihengrab-Partner-Gemeinschaft 
„Blüteninsel“ 

 a. Werden der Reihe nach vergeben, Ruhe-
zeit 20 Jahre pro Urne, 2 Urnen pro Grab-
stelle in einer Gemeinschaftsanlage. 

 b. Diese Grabstätte besteht nur für die Ruhe-
zeiten der beiden Urnen und ist nach
 Ablauf beider Ruhefristen nicht verlänger-
bar. 

 
(4) Urnen-Wahlgräber 

1) Urnen-Wahlgrab klassisch 
 a. Erwerb ein-oder mehrstellig möglich für die 

Nutzungszeit von 30 Jahren. Ruhezeit 20 
Jahre pro Urne. 

 b. In einem Urnen-Wahlgrab können bis zu 4 
Urnen pro Grabstätte beigesetzt werden. 

 c. Nacherwerb ist möglich. 
2) Urnen-Wahlgrab pflegeleicht 
 a. Erwerb ein-oder mehrstellig möglich für die 

Nutzungszeit von 30 Jahren. Ruhezeit 20 
Jahre pro Urne. 
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 b. In einem Urnen-Wahlgrab pflegeleicht kön-
nen bis zu 2 Urnen pro Grabstätte beige-
setzt werden. 

 c. Nacherwerb ist möglich. 
 d. 30% Pflanzfläche für Angehörige, 70% 

pflegefreie Rasenfläche. 
3) Urnen-Wahlgrab im Bestattungswald 
 a. Erwerb ein-oder mehrstellig möglich für die 

Nutzungszeit von 30 Jahren. Ruhezeit 20 
Jahre pro Urne. 

 b. In einem Urnen-Wahlgrab im Bestattungs-
wald können bis zu 2 Urnen pro Grabstätte 
beigesetzt werden. 

 c. Nacherwerb ist möglich. 
 d. Aufbringen eines Grabsteines ist möglich, 

(siehe § 20,Abs.17, Nr.5 ) 
 e. Es besteht kein Anspruch auf Zuweisung 

eines bestimmten Baumes. 
 f. Die Ablage von Blumenschmuck auf dem 

Grab ist nur am Tag der Beisetzung gestat-
tet. Für den Zeitraum nach der Beisetzung 
ist die Ablage von Blumenschmuck auf ei-
nem zentralen Ablageplatz möglich. Blu-
menschmuck darf ausschließlich aus biolo-
gisch abbaubaren Materialien bestehen. 

4) Urnen-Wahlgrab Familienbaum 
 a. Erwerb eines Familienbaumes für mind. 4 

Urnen für die Nutzungszeit von 30 Jahren. 
Ruhezeit 20 Jahre pro Urne. 

 b. In einem Urnen-Wahlgrab Familienbaum 
können bis zu 8 Urnen pro Baum beige-
setzt werden. 

 c. Nacherwerb ist möglich. 
 d. Es besteht kein Anspruch auf Zuweisung 

eines bestimmten Baumes. 
5) Urnen-Wahlgrab Baum 
 a. Erwerb ein-oder mehrstellig möglich für die 

Nutzungszeit von 30 Jahren. Ruhezeit 20 
Jahre pro Urne. 

 b. In einem Urnen-Wahlgrab Baum können 
bis zu 2 Urnen pro Grabstätte beigesetzt 
werden. 

 c. Nacherwerb ist möglich. 
 d. Es besteht kein Anspruch auf Zuweisung 

eines bestimmten Baumes. 
6) Urnen-Wahlgrab Kolumbarium 
 a. Erwerb ein-oder mehrstellig möglich für die 

Nutzungszeit von 30 Jahren. Ruhezeit 20 
Jahre pro Urne. 

 b. In einem Urnen-Wahlgrab Kolumbarium 
können bis zu 2 Urnen pro Grabstätte bei-
gesetzt werden. 

 c. Nacherwerb ist möglich. 
 d. Es besteht kein Anspruch auf Zuweisung 

einer bestimmten Kammer im Kolumba-
rium. 

 e. Wird nach Ablauf der Nutzungszeit die 
Grabstätte nicht verlängert, werden die Ur-
nen in einer ausgewiesenen Fläche ano-
nym beigesetzt. Auf Wunsch der Angehöri-
gen ist es möglich die Urne in einem vor-
handenen Wahlgrab beizusetzen. 

7) Urnen-Wahlgrab Kulturgrab 
 a. Erwerb ein-oder mehrstellig möglich für die 

Nutzungszeit von 30 Jahren. Ruhezeit 20 
Jahre pro Urne. 

 b. In einem Urnen-Wahlgrab Kulturgrab kön-
nen bis zu 2 Urnen pro Grabstätte beige-
setzt werden. 

 c. Nacherwerb ist möglich. 
 d. Es besteht kein Anspruch auf Zuweisung 

eines bestimmten Kulturgrabes. 
 

(5) Das Ablegen von Blumenschmuck bei pflegefreien 
Gräbern ist nur am Tag der Beisetzung gestattet. 
Sobald diese gestaltet werden, werden die aufge-
brachten Gegenstände und abgelegter Blumen-
schmuck durch die Friedhofsverwaltung abge-
räumt. Es besteht kein Anspruch auf Aufbewah-
rung oder Ersatz bei Verlust. 

(6) Nutzungsberechtigte können nur natürliche Perso-
nen sein. 

(7) Aschenstreufelder und anonyme Aschengrabfel-
der werden auf den Städtischen Friedhöfen Iser-
lohn nicht mehr zur Verfügung gestellt. 

 
§ 18 ISLAMISCHE GRÄBER 

 
(1) Auf dem Hauptfriedhof in Iserlohn wird ein geson-

dertes Gräberfeld für islamische Bestattungen vor-
gehalten. 

(2) Bestattungen erfolgen dort in Sarg-Reihengräbern 
und Sarg-Wahlgräbern. Die Ruhefrist entspricht 
der für diese Grabarten vorgesehene 30 Jahre. Im 
Übrigen sind die Bestimmungen des Gesetzes 
über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der 
jeweils gültigen Fassung, sowie der Friedhofssat-
zung entsprechend anzuwenden. 

(3) Die verstorbene Person kann auf Antrag ohne 
Sarg, im Tuch beigesetzt werden. Für den Weg 
zur Grabstätte muss dieser allerdings in einem ge-
schlossenen Überführungssarg transportiert wer-
den. Die Anträge sind bei der Friedhofsverwaltung 
zu erhalten. 

(4) Die Sarg-Reihengräber können nicht verlängert 
werden. 

(5) Ein Grabmal oder eine Grabeinfassung darf erst 
nach Genehmigung und fachlicher Prüfung durch 
die Friedhofsverwaltung errichtet werden. Der 
Grabmalantrag ist bei der Friedhofsverwaltung zu 
stellen. 

 
§ 19 EHRENGRABSTÄTTEN & KRIEGSGRÄBER 

 
(1) Die Zuerkennung, die Anlage, die Unterhaltung 

und Änderung von Ehrengrabstätten (einzeln oder 
in geschlossenen Feldern) obliegen der Stadt Iser-
lohn. 

(2) Die Sorge für die Gräber der Opfer von Krieg und 
Gewaltherrschaft wird durch das Gesetz über die 
Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherr-
schaft vom 29.01.1993 (BGB. I. S. 178) in der je-
weils gültigen Fassung geregelt. 

 
5. GESTALTUNG UND UNTERHALTUNG DER 

GRABSTÄTTEN UND BAULICHEN ANLAGEN 

 
§ 20 GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN 

 
(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die 

Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck 
und der Zweck dieser Satzung, sowie die Würde 
des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in 
seiner Gesamtanlage gewahrt werden. 
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(2) Der Baumbestand auf den städtischen Friedhöfen 
Iserlohn steht unter besonderem Schutz. Es gilt 
die Baumschutzsatzung der Stadt Iserlohn in der 
jeweils gültigen Fassung. 

(3) Die Grenzen der Grabstätten werden durch die 
Stadt Iserlohn festgelegt. 

(4) Aus Sicherheitsgründen sollen die Grabmale aus 
einem Stück hergestellt sein. 

(5) Grabmale sind am Kopfende der Grabstätten in 
der Flucht aufzustellen. Liegende Grabmale sollen 
flach mit schwacher Neigung auf die Grabstätten 
gelegt werden. 

(6) Kiesbedeckungen auf den Grabstätten sind bis zu 
70 % gestattet, ein Verlegen von Folien jeglicher 
Art ist nicht gestattet. 

(7) Einfassungen und Abdeckungen bedürfen der vor-
herigen Zustimmung der Stadt Iserlohn. 

(8) Das Abdecken von Sarg-Wahl- und Sarg-Reihen-
gräbern mit Platten aus Stein oder anderen Mate-
rialien ist zu 70 % erlaubt, solange aus geologisch-
bodenkundlicher Sicht sichergestellt ist, dass der 
Verwesungsprozess der verstorbenen Personen 
innerhalb der festgesetzten Ruhezeiten abge-
schlossen wird. Sollen die Natursteinplatten be-
schriftet werden, gelten sie als liegende Grabmale 
und müssen mindestens 8 cm stark sein. Die nicht 
abgedeckten Flächen sollen bepflanzt und ge-
pflegt werden. 

(9) Firmenhinweise auf Grabstätten sind für die gärt-
nerische Pflege in kleinen, nach Form und Ausfüh-
rung von der Stadt festgelegten Schildern zugelas-
sen. Für Grabmale gilt, dass auf der rechten 
Schmalseite des Grabmals, höchstens 15 cm über 
dem Erdboden, die Firmenbezeichnung dauerhaft 
darauf angebracht werden darf. 

(10) Die Grabmale und baulichen Anlagen unterliegen 
unbeschadet der Bestimmungen der Absätze 1 
und 2 in ihrer Gestaltung und Bearbeitung der Ge-
nehmigung durch die Friedhofsverwaltung. 

(11) Sarg-Reihengrab „Rasen“ 
1) Rasengräber sind pflegefreie Grabstätten. 
2) Auf den Rasengrabstätten können liegende 

Grabsteine in einer Größe von maximal 0,60 m 
x 0,40 m, matt geschliffen, Seiten bossiert aus 
Naturstein eingelegt werden. Der Grabstein 
muss mit der Erdoberkante oberflächengleich 
abschließen. 

3) Die Beschriftung der Gedenkplatte darf nur in 
vertieft gehauenen oder eingeblasenen Buch-
staben und Zahlen erfolgen, die ausschließlich 
den oder die Vornamen, den Nachnamen so-
wie das Geburts- und Sterbedatum des Ver-
storbenen darstellen dürfen. Sonstige Inschrif-
ten und Ornamente sind nicht zulässig. 

4) Grabeinfassungen sind nicht gestattet. 
5) Es nicht gestattet, die Rasenfläche durch 

Schalen, Gestecke, Vasen, Kränze o. ä. zu be-
legen. 

(12) Sarg-Wahlgrab pflegeleicht 
1) Pflegeleichte Sarg-Wahlgräber bestehen zu 30 

% aus einer selbst zu pflegenden Pflanzfläche 
und zu 70% aus einer von der Stadt Iserlohn 
gepflegte Rasenfläche. 

2) Die Pflanzfläche muss an der Kopfseite ange-
ordnet sein. Ein liegender Grabstein in einer 
Größe von max. 0,6 m x 0,4 m und einer Stärke 
von mindestens 10 cm ist in der Pflanzfläche 
gestattet. 

3) Der Grabstein muss aus einem Naturstein her-
gestellt sein. Grabeinfassungen sind nur im 
selbst zu pflegenden Teil der Grabstätte ge-
stattet. 

4) Das Aufstellen oder Ablegen von Blumen- und 
Grabschmuck sowie das Aufstellen von Grab-
lichtern etc. ist nur in der Pflanzfläche erlaubt. 

(13) Urnen-Reihengrab Ordnungsamt 
1) Gräber, die den Bestattungen des Ordnungs-

amtes vorbehalten sind, sind pflegefreie Grab-
stätten. 

2) Durch die Friedhofsverwaltung wird ein Ge-
meinschafts- Grabmal errichtet. 

3) Das Aufstellen oder Ablegen von Blumen- und 
Grabschmuck sowie das Aufstellen von Grab-
lichtern etc. ist nicht erlaubt. 

(14) Urnen-Reihengrab-Gemeinschaft 
1) Die Gestaltung der Gemeinschaftsgrabstätte 

obliegt der Stadt Iserlohn. 
2) Die Pflege der Grabstätte erfolgt durch einen 

abzuschließenden Pflegevertrag (z.B. Gesell-
schaft für Dauergrabpflege) zu Lasten des Nut-
zungsberechtigten. 

3) Auf Urnengemeinschaftsgrabstätten ist die Er-
richtung von Grabmalen seitens der Angehöri-
gen nicht zulässig. Die Friedhofsverwaltung er-
richtet ein Grabmal als Gemeinschaftsgrab-
mal, auf dem die Namen und die Geburts - und 
Sterbedaten als Jahreszahlen vermerkt wer-
den. 

4) Das Ablegen von Blumen, Gestecken, Krän-
zen o. ä. ist nur am Tage der Beerdigung ge-
stattet. 

5) Die Friedhofsverwaltung hat das Recht, Blu-
men- oder Grabschmuck von den Grabstätten 
abzuräumen. 

(15) Urnen-Reihengrab-Partner-Gemeinschaft  
 „Blüteninsel“ 

1) Die Gestaltung der „Blüteninseln“ obliegt der 
Stadt Iserlohn. 

2) Die Pflege der Grabstätte erfolgt durch einen 
abzuschließenden Pflegevertrag (z. B. Gesell-
schaft für Dauergrabpflege) zu Lasten des Nut-
zungsberechtigten 

3) Ein liegender Grabstein in einer Größe von 
max. 0,6 m x 0,4 m und einer Stärke von min-
destens 10 cm ist in der Pflanzfläche gestattet. 
Der Grabstein muss aus einem Naturstein her-
gestellt sein. 

4) Die Gestaltung, Größe und Lage des Grab-
steins wird durch die Friedhofsverwaltung vor-
gegeben. 

5) Das Ablegen von Blumen, Gestecken, Krän-
zen o. ä. ist nur am Tage der Beerdigung ge-
stattet. 

6) Die Friedhofsverwaltung hat das Recht, Blu-
men- oder Grabschmuck von den Grabstätten 
abzuräumen. 

(16) Urnen-Wahlgrab pflegeleicht 
1) Pflegeleichte Urnen-Wahlgräber bestehen zu 

30 % aus einer selbst zu pflegenden Pflanzflä-
che und zu 70% aus einer von der Stadt Iser-
lohn gepflegte Rasenfläche. 

2) Die Pflanzfläche muss an der Kopfseite ange-
ordnet sein. Ein liegender Grabstein in einer 
Größe von 0,6 m x 0,3 m und einer Stärke von 
mindestens 10 cm ist in der Pflanzfläche ge-
stattet. 
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3) Der Grabstein muss aus einem Naturstein her-
gestellt sein. Die Beschriftung des Grabsteins 
darf nur in vertieft gehauenen und gepusteten 
Buchstaben und Zahlen erfolgen. Grabeinfas-
sungen sind nur im selbst zu pflegenden Teil 
der Grabstätte gestattet. 

4) Das Aufstellen oder Ablegen von Blumen- und 
Grabschmuck sowie das Aufstellen von Grab-
lichtern etc. ist nur in der Pflanzfläche erlaubt. 

(17) Urnen-Wahlgrab im Bestattungswald 
1) Die Urnenbeisetzung erfolgt im bewaldeten 

Teil des Friedhofs in Barendorf. 
2) Es wird in von der Friedhofsverwaltung be-

stimmten Nischen in der Waldfläche beige-
setzt. 

3) Grabstätten können 1- oder 2-stellig erworben 
werden. 

4) Die Grabstätten sind pflegefrei und naturbelas-
sen, die Bestattungsfläche bleibt weitgehend 
in ihrem naturnahen Charakter belassen. 

5) Liegende Grabsteine sind in einer Größe von 
bis zu 0,6 m x 0,4 m und einer Stärke von 10-
12 cm zugelassen. Der Grabstein muss aus ei-
nem Naturstein hergestellt sein. Die Beschrif-
tung des Grabsteins darf nur in vertieft gehau-
enen oder eingeblasenen Buchstaben und 
Zahlen erfolgen. 

6) Die Lage der Grabsteine wird von der Fried-
hofsverwaltung vorgeschrieben. Grabeinfas-
sungen sind nicht gestattet. 

7) Das Ablegen von Blumen- oder Grabschmuck 
auf der Grabstätte ist nur am Tag der Bestat-
tung zulässig. 

8) Ein zentraler Ablageplatz zur Ablage von Ge-
stecken o. ä. steht am Zugang des Bestat-
tungswaldes zur Verfügung.  

9) Die Friedhofsverwaltung hat das Recht, Blu-
men- oder Grabschmuck von den Grabstätten 
und Ablageplätzen abzuräumen. Die Verwen-
dung von Grablichtern oder Kerzen ist wegen 
der damit verbundenen Brandgefahr aus-
nahmslos verboten. 

(18) Urnen-Wahlgrab Familienbaum 
1) Die Wahlgrabstätte Familienbaum ist eine pfle-

gefreie und naturbelassene Grabstätte im 
Wurzelbereich der von der Friedhofsverwal-
tung ausgewiesenen Bäume. 

2) Die Beisetzung erfolgt in die Rasenfläche um 
den Baum herum. Liegende Grabmale sind in 
einer Größe von bis zu 0,6 m x 0,4 m und einer 
Stärke von 10-12 cm zugelassen. 

3) Der Grabstein muss aus einem Naturstein her-
gestellt sein. Die Beschriftung des Grabsteins 
darf nur in vertieft gehauenen oder eingeblase-
nen Buchstaben und Zahlen erfolgen. 

4) Die Position der Grabmale wird von der Fried-
hofsverwaltung festgesetzt. Grabeinfassungen 
sind nicht gestattet. 

5) Das Ablegen von Blumen- oder Grabschmuck 
auf der Grabstätte ist nur am Tag der Bestat-
tung zulässig. Die Friedhofsverwaltung hat das 
Recht, Blumen- oder Grabschmuck von den 
Grabstätten abzuräumen. Ein Ablageplatz zur 
Ablage von Gestecken o. ä. steht an zentraler 
Stelle zur Verfügung. 

(19) Urnen-Wahlgrab Baum 
1) Die Wahlgrabstätte Familienbaum ist eine pfle-

gefreie und naturbelassene Grabstätte im 

Wurzelbereich der von der Friedhofsverwal-
tung ausgewiesenen Bäume. 

2) Die Beisetzung erfolgt in die Rasenfläche um 
den Baum herum. Liegende Grabmale sind in 
einer Größe von bis zu 0,6 m x 0,4 m und einer 
Stärke von 10-12 cm zugelassen. 

3) Der Grabstein muss aus einem Naturstein her-
gestellt sein. Die Beschriftung des Grabsteins 
darf nur in vertieft gehauenen oder eingeblase-
nen Buchstaben und Zahlen erfolgen. 

4) Die Position der Grabmale wird von der Fried-
hofsverwaltung festgesetzt, Grabeinfassungen 
sind nicht gestattet. 

5) Das Ablegen von Blumen- oder Grabschmuck 
auf der Grabstätte ist nur am Tag der Bestat-
tung zulässig. Die Friedhofsverwaltung hat das 
Recht, Blumen- oder Grabschmuck von den 
Grabstätten abzuräumen. Ein Ablageplatz zur 
Ablage von Gestecken o. ä. steht an zentraler 
Stelle zur Verfügung. 

(20)  Urnen-Wahlgrab Kolumbarium 
1) Die Herrichtung und Pflege obliegt der Fried-

hofsverwaltung. 
2) Das Ablegen von Blumenschmuck ist nur am 

Tag der Beisetzung gestattet. 
3) Ein Ablageplatz zur Ablage von Gestecken o. 

ä. steht an zentraler Stelle zur Verfügung.  
4) Die Gestaltung der Kammerverschlussplatten 

bedarf der Genehmigung durch die Friedhofs-
verwaltung. 

(21) Urnen-Wahlgrab Kulturgrab 
1) Die Urnenbeisetzung erfolgt in einer künstle-

risch, geschichtlich oder städtebaulich erhal-
tenswerten Grabstätte. 

2) Zur Bewahrung des prägenden Charakters der 
Grabstätte obliegt die Gestaltung dieser Grab-
stätte und die der Beisetzungsstellen der Stadt 
Iserlohn. 

3) Die Pflege der Grabstätte erfolgt durch einen 
abzuschließenden Pflegevertrag (z. B. Gesell-
schaft für Dauergrabpflege) zu Lasten des Nut-
zungsberechtigten 

4) Ein liegender Grabstein in einer Größe von bis 
0,6 m x 0,4 m und einer Stärke von mindestens 
10 cm ist in der Pflanzfläche gestattet. Der 
Grabstein muss aus einem Naturstein herge-
stellt sein. 

5) Die Gestaltung der Grabsteine wird zur Be-
wahrung eines homogenen Erscheinungsbil-
des der jeweiligen Grabstätte durch die Fried-
hofsverwaltung vorgeschrieben. 

(22) Grabstätten Historische Abteilung Hauptfriedhof 
 Der Neuerwerb von Nutzungsrechten ist nicht 

möglich. Für die bestehenden Grabstätten gelten 
die nachfolgenden Bestimmungen. 
1) Dauerbepflanzung und die Pflege der Pflan-

zungen auf der Gesamtanlage, auch soweit sie 
sich auf den Bestattungsflächen befinden, er-
folgt durch die Stadt Iserlohn. Die Dauer-, Erst- 
und Wiederbepflanzung, einschl. der Pflege 
auf den Grabstätten erfolgt nach einer Erdbe-
stattung frühestens nach 6 Monaten mit Ablauf 
des Erdsackungsprozesses. Die Nutzungsbe-
rechtigten können auf Wunsch einen etwa 0,5 
m² großen Teil der Grabstätte, der dann von 
der Dauerbepflanzung freigehalten wird, selbst 
mit wechselnder Blumenbepflanzung gestal-
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ten. Außerhalb dieser Fläche ist es nicht ge-
stattet, die Dauerbepflanzung durch Schalen, 
Gestecke, Kränze o. ä. zu belegen. 

2) Die Einfassungen der Grabreihen durch Kan-
tensteine werden einheitlich von der Stadt
Iserlohn gestellt und eingebaut. 

3) Grabstätten, für die noch Nutzungsrechte oder 
Ruherechte laufen, werden nach Ablauf dieser 
Fristen den Gestaltungsvorschriften unterwor-
fen. Das Recht der Nutzungsberechtigten, ihre 
Grabstätten schon vor Ablauf der Fristen den 
Gestaltungsvorschriften anzupassen, bleibt 
unberührt. 

4) Für die Aufstellung von Grabmalen in der his-
torischen Abteilung gelten folgende Gestal-
tungsanforderungen: Es sind nur liegende 
Grabmale aus möglichst hellem  Naturstein 
gestattet. 

 Grabmalgrößen: 
 a) einstellige Grabstätten 

 Ansichtsfläche bis 0,2 m², Stärke 15 cm bis 
max. 30 cm 

 b) mehrstellige Grabstätten 
 Ansichtsfläche bis 0,4 m², Stärke 15 cm bis 

max. 30 cm 
 Die Grabmale müssen allseitig frei, d.h. ohne 

sichtbaren Sockel oder sonstige Unterbauten 
zwischen Grabmal und Fundament, aufgelegt 
sein; wegen der Fundamentierung wird auf 
§24 Fundamentierung verwiesen. Auf jeder 
Grabstätte darf nur ein Grabmal errichtet wer-
den. 

(23) Städtische Pflegegräber Hauptfriedhof 
Der Neuerwerb von Nutzungsrechten ist nicht 
möglich. Für die bestehenden Grabstätten gelten 
die nachfolgenden Bestimmungen. 
1) Die Dauerbepflanzung und die Pflege der 

Pflanzungen auf der Gesamtanlage, auch so-
weit sie sich auf den Bestattungsflächen befin-
den, geschieht durch die Stadt Iserlohn Die 
Dauer-, Erst- und Wiederbepflanzung, einschl. 
der Pflege auf den Grabstätten erfolgt nach ei-
ner Erdbestattung frühestens nach 6 Monaten 
mit Ablauf des Erdsackungsprozesses. 

2) Auf der Grabstätte wird eine Platte aus Natur-
stein mit der Bemaßung 30 cm x 30 cm aufge-
legt, auf der die Angehörigen die Möglichkeit 
haben, eine Schale für Wechselbepflanzung 
abzustellen. Eine weitere Bepflanzung der 
Grabstätte durch die Nutzungsberechtigten ist 
nicht gestattet. 

3) Außerhalb der Pflanzfläche ist es nicht gestat-
tet, die Rasenfläche durch Schalen, Gestecke, 
Kränze o. ä. zu belegen. 

4) Abgelegte Blumen, Gestecke, Kränze o.ä. au-
ßerhalb der Pflanzfläche werden von der Stadt 
Iserlohn entfernt. 

5) Die Pflanzfläche wird mit einer 20 cm breiten, 
10 cm starken und 125 cm langen Naturstein-
kante von der übrigen Grabfläche getrennt. Die 
Natursteinkante wird von der Stadt Iserlohn 
bereitgestellt und aufgelegt. 

6) Für die Aufstellung von Grabmalen gelten fol-
gende Gestaltungsforderungen: Es sind nur 
Grabmale aus Naturstein ohne Sockel gestat-
tet. 

 
 

 Grabmalgrößen: 
 a. Liegende Grabmale auf einstelligen Sarg-

Wahlgräbern mit einer Ansichtsfläche bis 
0,2 m², Stärke mind. 12 cm, auf Doppel- 
und mehrstelligen Grabstätten bis 0,4 m², 
Stärke mind. 8 cm. 

 b. Stehende Grabmale auf einstelligen Sarg-
Wahlgräbern bis zu 80 cm breit, auf Dop-
pel-und mehrstelligen Grabstätten nicht 
breiter als 120 cm, bis 100 cm hoch und 
mindestens 12 cm stark. 

 c. Stelen sind bis zu einer Höhe von 130 cm 
und bis zu einer Breite von 45 cm gestattet. 
Die Mindeststärke soll 15 cm nicht unter-
schreiten. 

7) Grabeinfassungen sind nicht gestattet. 
 
 

§ 21 GRABMALE UND EINFASSUNGEN 

 
(1) Selbst zu pflegende Grabstätten müssen spätes-

tens nach 6 Monaten eingefasst werden. 
(2) Grabmale müssen gestaltet, bearbeitet und an die 

Umgebung angepasst sein. 
(3) Für Grabmale und bauliche Anlagen sind nur Na-

tursteine, Holz, geschmiedetes oder gegossenes 
Metall oder Findlinge gestattet. Die Gestaltung der 
Grabmale in Form und Farbe des Materials ist frei. 

(4) Die Mindeststärke der Grabmale richtet sich nach 
der aktuellen Fassung der „Technischen Anleitung 
zur Standsicherheit von Grabmalen (TA Grabmal) 
der Deutschen Natursteinakademie e.V. 
(DENAK)“. Die Friedhofsverwaltung kann darüber-
hinausgehende Anforderungen stellen, wenn dies 
aus Gründen der Standsicherheit erforderlich ist. 

(5) Grabmale in Form von Grabplatten oder Kissen-
steinen sind zulässig. 

(6) Urnen-Wahlgräber und Urnen-Reihengräber dür-
fen ganz mit Natursteinplatten abgedeckt werden. 
Sollen die Natursteinplatten beschriftet werden, 
gelten sie als liegende Grabmale und müssen 
mind. 8 cm stark sein. 

(7) Es sind Grabmale bis zu folgenden Größen gestat-
tet: 

 1) Grabstätten für Sargbestattungen: 
a. Liegende Grabmale auf Einzelgrabstätten 

bis 125 cm breit, auf Doppel- und mehrstel-
lige Grabstätten nicht breiter als 180 cm, 
bis 70 cm tief. In der Regel nicht weniger 
als 8 cm, jedoch nicht mehr als 30 cm stark, 
ausgenommen Findlinge. 

 b. Stehende Grabmale auf Einzelgrabstätten 
bis zu 80 cm breit, auf Doppel- und mehr-
stellige Grabstätten nicht breiter als 180 
cm, bis 100 cm hoch. In der Regel nicht we-
niger als 12 cm, jedoch nicht mehr als 30 
cm stark, ausgenommen Findlinge. 

 c. Stelen und Einzelgrabstätten bis zu 100 cm 
hoch und bis zu 35 cm breit, auf Doppel- 
und mehrstelligen Grabstätten bis zu 130 
cm hoch und bis zu 45 cm breit. Die Min-
deststärke beträgt bis 100 cm Höhe 12 cm, 
darüber 12 % der Höhe, die Höchststärke 
soll 30 cm nicht überschreiten. 

2) Einfassungen sind zum Weg hin mit einer 
Stärke von mind. 8 cm zulässig. Die übrige Ein-
fassung der Grabstätte muss mind. 6 cm be-
tragen. 
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(8) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulas-

sen. 
(9) Grabmale, die unter Denkmalschutz stehen, wer-

den restauriert und sind dauernd zu erhalten. 
Diese Arbeiten werden ausschließlich durch die 
Stadt Iserlohn durchgeführt. Grabmale, die unter 
Denkmalschutz stehen, können von der Stadt Iser-
lohn umgesetzt werden. Die Kosten übernimmt die 
Stadt Iserlohn. 

 
§ 22 ZUSTIMMUNGSERFORDERNIS 

 
(1) Jedes Errichten und Ändern von Grabmalen und 

baulichen Anlagen bedarf der vorherigen Zustim-
mung der Stadt Iserlohn. Sie muss bereits vor dem 
Anfertigen oder Ändern der Grabmale eingeholt 
werden. Nicht zustimmungspflichtige, provisori-
sche Grabmale sind nur als naturlasierte Holzta-
feln oder Holzkreuze zulässig und nicht länger als 
2 Jahre nach der Beisetzung zu verwenden. Pro-
visorische Grabmale sind zustimmungspflichtig, 
sofern sie größer als 15 x 30 cm sind. 

 Die Antragsformulare sind bei der Friedhofsver-
waltung erhältlich. Falls der Nutzungsberechtigte 
nicht gleichzeitig der Antragsteller ist, so ist ein 
Nachweis der Zustimmung des Nutzungsberech-
tigten einzureichen. Den Anträgen sind beizufü-
gen: 

 1) Der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seiten-
ansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des Mate-
rials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der 
Schrift, der Ornamente und der Symbole, sowie 
der Fundamentierung nach den Richtlinien des 
Bundesinnungsverbandes des Steinmetzhand-
werkes, 

 2) In besonderen Fällen kann die Vorlage von 
Modellen im Maßstab 1:5 oder das Aufstellen von 
Attrappen in natürlicher Größe auf den Grabstät-
ten verlangt werden. 

(2) Die Zustimmungen erlöschen, wenn die Grabmale 
oder die sonstigen baulichen Anlagen nicht binnen 
eines Jahres nach der Zustimmung errichtet wor-
den sind. 

(3) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, Grabmale, 
bauliche Anlagen oder Grabeinrichtungen, die 
ohne Zustimmung oder davon abweichend aufge-
stellt worden sind, einen Monat nach schriftlicher 
Benachrichtigung des Nutzungsberechtigten auf 
dessen Kosten entfernen zu lassen. Ist der Nut-
zungsberechtigte nicht zu ermitteln, so genügt ein 
Hinweis auf der Grabstätte 

 
§ 23 ANLIEFERUNG 

 
(1) Bei der Anlieferung von Grabmalen und baulichen 

Anlagen ist der Stadt Iserlohn der genehmigte 
Grabmalantrag auf Verlangen vorzulegen. 

(2) Die Grabmale, baulichen Anlagen und Grabein-
richtungen sind so zu liefern, dass sie am Fried-
hofseingang vom Friedhofspersonal überprüft 
werden können; Einzelheiten hierzu kann die 
Friedhofsverwaltung bestimmen. 

 
 
 
 

§ 24 FUNDAMENTIERUNG, BEFESTIGUNG UND 
STANDSICHERHEIT 

 
(1) Zum Schutz der Allgemeinheit und des Nutzungs-

berechtigten gelten für die Planung und Ausfüh-
rung, die Abnahmeprüfung und die jährliche Prü-
fung von Grabanlagen die Richtlinien des Bundes-
innungsverbandes des Steinmetzhandwerks. Fun-
damente und Befestigungen sind fachgerecht und 
so auszuführen, dass sie dauerhaft standsicher 
sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber 
nicht umstürzen oder sich senken können. Dies 
gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend. 

(2) Die Friedhofsverwaltung kann überprüfen, ob die 
vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt 
worden ist. 

(3) Die Friedhofsverwaltung kann weitergehende An-
forderungen stellen, wenn dies aus Gründen der 
Standsicherheit erforderlich ist. 

 
§ 25 UNTERHALTUNG 

 
(1) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen 

sind dauernd in würdigem und verkehrssicherem 
Zustand zu halten. Verantwortlich ist der jeweilige 
Nutzungsberechtigte der Grabstätte. 

(2) Ist die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen 
baulichen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, 
ist die nutzungsberechtigte Person verpflichtet, 
unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im 
Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten 
der nutzungsberechtigten Person Sicherungs-
maßnahmen im Rahmen des sofortigen Vollzugs 
(z.B. Umlegung von Grabmalen, Absperrungen) 
treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz 
schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung 
nicht innerhalb einer festzusetzenden angemes-
senen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung 
berechtigt, das Grabmal oder Teile davon auf Kos-
ten der nutzungsberechtigten Person zu entfer-
nen. Die Stadt ist nicht dazu verpflichtet, diese Ge-
genstände aufzubewahren. 

(3) Sind die Verantwortlichen nicht bekannt oder nicht 
ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine öffentliche 
Bekanntmachung oder ein sechswöchiger Hin-
weis auf der Grabstätte, bei Reihengräbern auf 
dem Grabfeld. Meldet sich innerhalb dieser Frist 
kein Verantwortlicher, gehen die Gegenstände in 
den Besitz der Stadt Iserlohn über. Die Verant-
wortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der 
durch Umfallen von Grabmalen oder sonstigen 
baulichen Anlagen oder durch Abstürzen von Tei-
len davon verursacht wird; die Haftung der Stadt 
Iserlohn bleibt unberührt. 

 
§ 26 ENTFERNUNG 

 
(1) Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, die Grab-

stätte nach dem endgültigen Ablauf des Nutzungs-
rechtes auf seine Kosten vollständig abzuräumen. 

(2) Werden Grabmale, bauliche Anlagen oder Gra-
beinrichtungen vor Ablauf der Ruhezeit oder des 
Nutzungsrechtes entfernt, ist die schriftliche Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung mindestens 2 
Wochen vorher einzuholen. 
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(3) Zu entfernen ist alles, was auf der Grabstätte auf-
gebracht worden ist z. B.: Grabeinfassung, Funda-
mente, Grabstein, bauliche Anlagen, Grabeinrich-
tungen, Kiesbetten, Bepflanzung. 

(4) Geschieht dies nicht binnen 3 Monaten nach Be-
nachrichtigung durch die Friedhofsverwaltung, so 
ist diese berechtigt, die Grabstätte abräumen zu 
lassen. Die Stadt Iserlohn ist nicht verpflichtet, das 
Grabmal oder sonstige baulichen Anlagen zu ver-
wahren. 

 
6. HERRICHTUNG UND PFLEGE DER  
 GRABSTÄTTEN 

 
§ 27 HERRICHTUNG UND PFLEGE 

 
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vor-

schriften des § 20 hergerichtet und dauernd in 
Stand gehalten werden. Dies gilt entsprechend für 
den Grabschmuck. Verwelkte Blumen, Gestecke 
und Kränze sind umgehend von den Grabstätten 
zu entfernen. 

(2) Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharak-
ter des Friedhofes, dem besonderen Charakter 
des Friedhofsteiles und der unmittelbaren Umge-
bung der Grabstätte anzupassen. Die Grabstätten 
dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die an-
dere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und 
Wege nicht beeinträchtigen. Nicht gestattet sind 
Bäume und großwüchsige Sträucher. Die Fried-
hofsverwaltung kann den Schnitt oder die völlige 
Beseitigung stark wachsender Gehölze anordnen. 
Gehölze sollen eine Größe von 1,80 m nicht über-
schreiten. 

(3) Die an die Grabstätten angrenzenden Wege (au-
ßer Rasenwege) sind in der Breite der Grabstätte 
und einer Tiefe von 30 cm von den jeweiligen Nut-
zungsberechtigten bzw. für die Grabpflege Verant-
wortlichen ständig von Unkraut freizuhalten. 

(4) Es ist nicht gestattet, bei der Grab- und der Wege-
pflege Pflanzenschutz- oder Unkrautbekämp-
fungsmittel einzusetzen. 

(5) Die Verwendung von Torf und torfhaltigen Produk-
ten ist grundsätzlich nicht gestattet. 

(6) Binnen jeweils 3 Monaten müssen selbst zu pfle-
gende Wahl- und Reihengräber nach der Bele-
gung hergerichtet sein. 

(7) Bänke dürfen auf Grabstätten nicht aufgestellt 
werden. 

(8) Die Herrichtung und Veränderung der pflegefreien 
Gräber und gärtnerischen Anlagen obliegt aus-
schließlich der Friedhofsverwaltung. 

 
§ 28 VERNACHLÄSSIGUNG DER GRABPFLEGE 

 
(1) Wird eine selbst zu pflegende Grabstätte nicht ord-

nungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat die 
nutzungsberechtigte Person nach schriftlicher 
Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grab-
stätte innerhalb einer angemessenen Frist in einen 
satzungskonformen Zustand zu bringen. Kommt 
die nutzungsberechtigte Person Ihrer Verpflich-
tung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung in 
diesem Fall die Grabstätte auf seine Kosten in ei-
nen satzungskonformen Zustand bringen oder 
bringen lassen. 

 Die Friedhofsverwaltung kann auch das Nut-
zungsrecht ohne Entschädigung entziehen, soweit 

sie die nutzungsberechtigte Person schriftlich un-
ter Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In dem 
Entziehungsbescheid wird die nutzungsberech-
tigte Person aufgefordert, das Grabmal und die 
sonstigen baulichen Anlagen innerhalb von drei 
Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungs-
bescheides zu entfernen. Sind sie nach diesem 
Zeitraum nicht entfernt, fallen sie entschädigungs-
los in die Verfügungsgewalt der Stadt Iserlohn. 

(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt 
oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, 
wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf 
die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hin-
gewiesen. Außerdem wird die unbekannte nut-
zungsberechtigte Person durch ein Hinweisschild 
auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der Fried-
hofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die 
Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbe-
achtet, kann die Friedhofsverwaltung 

 1) die Grabstätte abräumen, einebnen und ein-
säen und 

 2) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen be-
seitigen bzw. beseitigen lassen. 

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 
Satz 2 entsprechend. Werden die Aufforderungen 
nicht befolgt oder sind die Verantwortlichen nicht 
bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, 
kann die Stadt Iserlohn den Grabschmuck entfer-
nen. Sie ist nicht verpflichtet, ihn aufzubewahren. 

 
7. LEICHENHALLEN, ABSCHIEDSRÄUME UND-

TRAUERFEIERN 
 
§ 29 BEFÖRDERUNG UND AUFBEWAHRUNG 
 

Hinsichtlich der Beförderung und Aufbewahrung von 
verstorbenen Personen gelten die Bestimmungen des 
Bestattungsgesetzes NRW. Der Transport der verstor-
benen Personen auf dem Friedhof darf ausschließlich in 
einem geschlossenen Sarg erfolgen. 
 
§ 30 BENUTZUNG DER L EICHENHALLEN UND  
ABSCHIEDSRÄUME 

 
(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Ver-

storbenen bis zur Bestattung oder Überführung. 
Sie dürfen nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwal-
tung und in Begleitung eines Angehörigen des 
Friedhofspersonals oder des beauftragten Bestat-
ters betreten und ausgeschmückt werden. 

(2) Sofern keine gesundheitsbehördlichen oder sons-
tigen Bedenken bestehen, können sich die Ange-
hörigen am offenen Sarg vom Verstorbenen ver-
abschieden. Die Särge sind spätestens eine halbe 
Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder Beiset-
zung endgültig zu schließen, sofern dies nicht auf-
grund amtlicher Verfügung oder sonstiger Beden-
ken schon früher erforderlich wurde. 

(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren 
Krankheiten Verstorbenen sind in einem besonde-
ren Raum der Leichenhalle aufzustellen. Der Zu-
tritt zu diesen Räumen und die Besichtigung der 
verstorbenen Personen bedürfen zusätzlich der 
vorherigen Zustimmung des Amtsarztes bzw. der 
zuständigen Ordnungsbehörde. 

(4) Die Benutzung der Friedhofseinrichtungen ist der 
Friedhofsverwaltung zu melden. 
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§ 31 TRAUERFEIERN 

 
(1) Die Trauerfeiern können in dafür bestimmten 

Räumlichkeiten (z. B. Kapelle oder Abschieds-
raum), am Grab oder an einer anderen im Freien 
vorgesehenen Stelle abgehalten werden.  

(2) Das Aufstellen von Särgen in den Friedhofskapel-
len aus Anlass von Trauerfeiern kann untersagt 
werden, wenn verstorbene Personen an melde-
pflichtigen, übertragbaren Krankheiten gelitten ha-
ben oder Bedenken wegen ihres Zustandes beste-
hen. 

(3) Musik- und Gesangdarbietungen während einer 
Trauerfeier sind so auszuwählen, dass ein würdi-
ger Rahmen gewahrt bleibt. 

(4) Trauerfeiern in der Friedhofskapelle sind auf die 
maximale Dauer von 30 Minuten zu planen. Bei je-
weils viertelstündiger Vor- und Nachbereitungszeit 
dauert dann eine Belegung insgesamt eine 
Stunde. Ein zeitlicher Mehrbedarf bedarf der Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung und ist deshalb 
frühzeitig anzumelden. 

 
8. ABFALLTRENNUNG UND –ENTSORGUNG 

 
§ 32 VERBOTENE MATERIALIEN 

 
(1) Kunststoffe, Folien und Metalle mit Ausnahme von 

blaugeglühtem, unverzinktem, nicht präpariertem 
oder ummanteltem Wickeldraht und Steckdraht, 
sowie sonstige nicht kompostierbare Werkstoffe 
sind in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, 
insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trau-
ergestecken, im Grabschmuck und bei Grabein-
fassungen, sowie bei Pflanzenzuchtbehältern, die 
an der Pflanze verbleiben, verboten. 

(2) Spruchbänder und Schleifen aus Kunststoff sind 
zulässig, sofern sie einfach von Gestecken, Krän-
zen etc. zu lösen sind. Sie sind nicht gestattet im 
Bestattungswald auf dem Friedhof Barendorf. 

 
§ 33 ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN 

 
(1) Friedhofsabfälle sind gemäß Abfallsatzung der 

Stadt Iserlohn in ihrer jeweils gültigen Fassung zu 
trennen und zu entsorgen. Alle Friedhofsbesucher 
und Gewerbetreibenden müssen die für die Ent-
sorgung aufgestellten Abfallkörbe ordnungsge-
mäß benutzen. Seitliche Lagerung von Abfällen, 
sowie Entsorgung anderer als auf dem Friedhof 
anfallenden Abfälle ist verboten. 

(2) Wertstoffe wie Papier, Kartonagen, Glas, Metall, 
Kunststoffe und Verbundstoffe, die vom Friedhofs-
besucher oder Gewerbetreibenden auf dem Fried-
hof verwendet wurden, sind von ihnen zurückzu-
nehmen und einer geordneten Abfallentsorgung 
außerhalb des Friedhofs gemäß Abfallsatzung der 
Stadt Iserlohn in ihrer jeweils gültigen Fassung zu-
zuführen. 

(3) Gewerbetreibende müssen ihre auf dem Friedhof 
anfallenden Abfälle einer ordnungsgemäßen Ent-
sorgung außerhalb der städtischen Friedhöfe in 
Iserlohn zuführen. 

(4) Gewerbetreibenden kann bei wiederholter, vor-
sätzlicher oder fahrlässiger Missachtung der Best-
immungen die Zulassung der Arbeiten auf den 
städtischen Iserlohner Friedhöfen entzogen wer-
den. 

9. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 
§ 34 ALTE RECHTE 

 
(1) Hauptfriedhof 
 Bei Wahlgrabstätten, über welche vor dem 1. Ja-

nuar 1976 bereits verfügt war, richten sich die Nut-
zungszeiten nach den bisherigen Vorschriften, wie 
sie in der Anlage 1 zur Satzung vom 22. Dezember 
1975 enthalten sind. 

(2) Friedhöfe Letmathe, Oestrich und Lössel 
1) Bei Wahlgrabstätten, über welche vor dem 1. 

Januar 1976 bereits verfügt war, richten sich 
die Nutzungszeiten nach den bisherigen Vor-
schriften, wie sie in der Anlage 2 zur Satzung 
vom 22. Dezember 1975 enthalten sind. 

2) Die Sonderregelung des § 33 Abs. 3 der Sat-
zung vom 5. April 1971 für den Friedhof Lössel 
gilt nur für die Nutzungsberechtigten, die das 
persönliche Recht für die am 1. Mai 1971 im 
Gebiet der ehemaligen Stadt Letmathe wohn-
haften Personen durch Angabe der persönli-
chen Daten bis spätestens 30. Juni 1976 nach-
gewiesen haben. 

(3) Friedhof Sümmern 
 Bei Wahlgrabstätten, über welche vor dem 1. Ja-

nuar 1976 bereits verfügt war, richten sich die Nut-
zungszeiten nach den bisherigen Vorschriften, wie 
sie in der Anlage 3 zur Satzung vom 22. Dezember 
1975 enthalten sind. Sie enden jeweils 30 Jahre 
später mit den vor dem Jahr 1976 angegebenen 
Daten. 

(4) Friedhof Kesbern 
 Bei Wahlgrabstätten, über welche vor dem 1. Ja-

nuar 1976 bereits verfügt war, richten sich die Nut-
zungszeiten nach den bisherigen Vorschriften, wie 
sie in der Anlage 4 zur Satzung vom 22. Dezember 
1975 enthalten sind. Aufgegebene Nutzungs-
rechte an Wahlgrabstätten auf Friedhofsdauer 
werden nicht entschädigt. 

(5) Bei den in Abs. 1- 4 genannten Friedhöfen richtet 
sich das 
1) Verlängern und Wiedererwerben von Nut-

zungsrechten und 
2) das Ändern oder Erneuern der Grabstättenge-

staltung nach den Vorschriften der jeweils gül-
tigen Friedhofssatzung. 

(6) Bei Grabstätten, über welche die Friedhofsverwal-
tung bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits ver-
fügt hat, richtet sich die Nutzungszeit und die Ge-
staltung nach den bisherigen Vorschriften. 

 
§ 35 HAFTUNG 

 
(1) Die Stadt Iserlohn haftet nicht für Schäden, die 

durch nicht satzungsgemäße Benutzung der 
Friedhöfe, ihrer Anlagen oder ihrer Einrichtungen, 
durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. 
Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- und Über-
wachungspflichten. Im Übrigen haftet die Stadt nur 
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Vor-
schriften über Amtshaftung bleiben unberührt. 

(2) Die Wege, Plätze und Einrichtungen werden im 
Rahmen der bereitgestellten Mittel und des zur 
Verfügung stehenden Personals der Zweckbe-
stimmung der Friedhöfe entsprechend unterhalten 
und gesichert. 
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(3) Eine Pflicht zur Beleuchtung und zur Beseitigung 
von Schnee- und Eisglätte besteht nicht. Eine Haf-
tung der Stadt Iserlohn für Unfallschäden, die auf 
Missachtung des allgemeinen oder witterungsbe-
dingten Zustandes der Wege, Plätze und Einrich-
tungen zurückzuführen sind, ist ausgeschlossen. 

(4) Bei der Anbringung von QR-Codes oder vergleich-
baren Codierungen bleibt der Nutzungsberech-
tigte für die Inhalte während der gesamten Nut-
zungszeit verantwortlich. Die Stadt Iserlohn über-
nimmt keine Haftung für die Inhalte. 

 
§ 36 GEBÜHREN 

 
Für die Benutzung der städtischen Friedhöfe, der darauf 
befindlichen Einrichtungen und die städtische Fried-
hofskapelle auf dem ev. Friedhof Hennen erhebt die 
Stadt Iserlohn Gebühren nach der jeweils geltenden 
Friedhofsgebührensatzung. 
 
§ 37 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-

lässig entgegen § 6 
1) sich als Besucher nicht der Würde des Fried-

hofes entsprechend verhält und Anordnungen 
des Friedhofspersonals nicht befolgt oder Ver-
haltensregeln missachtet, 

2) Totengedenkfeiern ohne vorherige Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung durchführt, 

3) als Gewerbetreibender ohne vorherige Zulas-
sung tätig wird, außerhalb der festgesetzten 
Zeiten Arbeiten durchführt oder Werkzeuge o-
der Materialien unzulässig lagert, 

4) Wege, außer mit Kinderwagen oder Rollstüh-
len, mit einem Fahrzeug, Fahrrädern, Roll-
schuhen, Rollerblades oder Skateboards be-
fährt, 

5) Waren anbietet,  
6) Abfälle, die nicht auf den Friedhöfen entstan-

den sind, in die Abfallbehälter der Friedhöfe 
entsorgt, 

7) Schäden anrichtet,  
8) die Pflege von Grabstätten vernachlässigt,  
9) ohne vorherige Zustimmung Grabmale und 

bauliche Anlagen errichtet, verändert oder ent-
fernt,  

10) Hunde unangeleint mitführt oder die entspre-
chenden Vorrichtungen zum Entfernen des 
Hundekotes nicht mitführt (Kotbeutel, Schäu-
felchen, etc), 

11) chemische Mittel zur Bekämpfung oder Ent-
wicklungshemmung von Pflanzen und Tieren 
einsetzt,  

12) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare 
Werkstoffe, außer in Gestalt von Grabvasen, 
Markierungszeichen und Gießkannen, ver-
wendet. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer Särge und Ur-
nen nicht den Anforderungen des § 9 entspre-
chend ausstattet oder gestaltet, wasserdicht ab-
schließende Unterlagen für Kiesbedeckungen ver-
wendet (§ 20), Abfälle nicht getrennt einsammelt 
und zu den dafür bestimmten Abfallplätzen, bzw. 
Behältern, bringt und bei der Grab- und der Wege-
pflege Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungs-
mittel einsetzt. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann bei vorsätzlichen Zu-
widerhandlungen mit einer Geldbuße bis zu 
500,00 Euro, bei fahrlässigen Zuwiderhandlungen 
mit einer Geldbuße bis zu 250,00 Euro geahndet 
werden. 

(4) Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) in der 
jeweils geltenden Fassung. 

 
§ 38 INKRAFTTRETEN 

 
Diese Satzung tritt am 01.04.2024 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die bisherige Friedhofssatzung außer Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kanntgemacht. Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften nach der Gemeindeordnung NRW 
kann gem. § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung NRW nach Ab-
lauf von sechs Monaten seit der Bekanntmachung im 
Amtlichen Bekanntmachungsblatt – Amtsblatt des Mär-
kischen Kreises - nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Iserlohn vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Iserlohn, den 30.04.2024 
 
Joithe 
Bürgermeister 
 
 

 
 
 

Kraftloserklärung 

 
Das Sparkassenbuch der Sparkasse Märkisches 
Sauerland Hemer – Menden 
 

3703131627 
 

ist nach erfolgtem Aufgebot durch Beschluss des Spar-
kassenvorstandes für kraftlos erklärt worden. 
 
Hemer, 25.07.2024 
 
Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer - Menden 
Vorstand 
gez. Dietmar Tacke gez. Volker Gutsche 
------------------------------------------------------------------------- 
gez. Alexandra Nielen 
 



 

726 

 
 
 
 

Hinweisbekanntmachung 
zur Änderung der Verbandssatzung 

des Zweckverbandes „Südwestfalen-IT“ 

 
 
Die Verbandsversammlung der Südwestfalen-IT hat in 
ihrer Sitzung am 12.06.2024 die 4. Änderung der Neu-
fassung der Verbandssatzung vom 19.12.2017 be-
schlossen. Die Änderung ist im Amtsblatt für den Regie-
rungsbezirk Arnsberg Nr. 28 vom 13.07.2024 unter der 
lfd. Nr. 372 auf der Seite 285 bekannt gemacht worden. 
Die Satzungsänderung ist am 14.07.2024 in Kraft getre-
ten. 
 
Auf die Bekanntmachung wird hiermit nach § 11 Abs. 1 
des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GkG) hingewiesen. 
 
Kierspe, 31.07.2024 
 
Olaf Stelse 
Bürgermeister 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch über das 
Internet, Homepage der Stadt Kierspe, unter www.kier-
spe.de (Rat & Verwaltung > Bekanntmachungen) ein-
gesehen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 
 
Jagdgenossenschaft Mellen - Zum Hohlen Weg 10  
58802 Balve-Mellen 
 
 
An die  
Mitglieder der Jagdgenossenschaft Mellen  
 
 
 

Einladung zur Genossenschaftsversammlung  
am Dienstag den 13.08.2024 

 
Ort: Speiseraum der Schützenhalle Mellen  
 Balver Straße 10; Beginn 20:00 Uhr  
  
  
Hiermit laden wir alle Mitglieder der Jagdgenossen-
schaft Mellen zur jährlichen Genossenschaftsversamm-
lung ein.   
 

Tagesordnung:  
 

1. Begrüßung und Verlesung Niederschrift der Ver-
sammlung vom 19.04.23  
 

2. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung  
 

3. Bericht des Vorstandes über das vergangene Ge-
schäftsjahr  
a. Bericht über die Neu-Vergabe der Jagdpacht  
b. Bericht zu Wildschäden und Bericht des Jagd-

pächters  
c. Bericht zu sonstigen Themen  

 
4. Kassenbericht  

 
5. Bericht der Kassenprüfer  

 
6. Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes 

und des Schrift-/Kassenführers  
 

7. Wahlen  
a. Wahl des Jagdvorstandes (Vorsitzender und 

zwei Beisitzer)  
b. Wahl der Stellvertreter des Jagdvorstandes 

(stellvertretender Vorsitzender und Vertreter der 
Beisitzer)  

c. Wahl des Schrift-/Kassenführers  
 

8. Wahl von zwei Kassenprüfern  
 

9. Vorstellung und Abstimmung über den Haushalts-
plan  
 

10. Anträge  
 

11. Verschiedenes  
  
Liebe Mitglieder, sollten Sie im Vorfeld Fragen zur Ver-
sammlung haben, wenden Sie sich bitte an den Jagd-
vorstand.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
  
Jagdgenossenschaft Mellen  
Johannes Vedder-Stute, Vorsitzender  
  
  
Mitglieder der Jagdgenossenschaft Mellen sind die Ei-
gentümer der Grundflächen im gemeinschaftlichen 
Jagdbezirk der Gemarkung Mellen. 
 
Jeder Jagdgenosse hat eine Stimme. Jeder Jagdge-
nosse kann sich durch einen anderen Jagdgenossen    
oder Angehörigen vertreten lassen. Ein bevollmächtig-
ter Vertreter kann höchsten einen Jagdgenossen vertre-
ten.  
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Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen 
 

 
Gemäß § 7 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV. NW. 
S. 1028), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22.12.2011 (GV NW S. 731), wird die 
 

Straße Tietmecker Weg 

 
(Gemarkung Lüdenscheid-Land, Flur 2, Flurstück 862) 
mit sofortiger Wirkung eingezogen. 
 
Für diese Grundstücksfläche besteht kein öffentliches 
Verkehrsbedürfnis mehr, so dass keine Bedenken ge-
gen einen Verkauf bestehen. Da die Fläche für den öf-
fentlichen Verkehr gewidmet ist, wird die förmliche Ein-
ziehung dieser Fläche erforderlich. 
 
Die Absicht der Einziehung ist am 24.04.2024 im Amts-
blatt des Märkischen Kreises Nummer 17 bekannt ge-
macht worden. Gegen die Einziehungsabsicht wurden 
keine Einwendungen erhoben. 
 
Die betroffene Fläche ist nachstehend abgebildet: 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsge-
richt in 59821 Arnsberg, Jägerstr. 1, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
des Gerichts erhoben werden. 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maß-
gabe der Verordnung über den elektronischen  
Rechtsverkehr bei den Verwaltungs- und Finanzgerich-
ten im Land NRW (ERVVO VG/FG vom 07.11.21012;  
GVBI. NRW, S. 548) erhoben werden. Das elektroni-
sche Dokument muss mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur nach § 2 des Signaturgesetzes vom 
16.05.2001 (BGBI. I S. 876) versehen sein und an die 
elektronische Poststelle des Gerichts übermittelt wer-
den. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben werden. Falls die Klage schriftlich oder zur Nieder-
schrift erhoben wird, sollen der Klage nebst Anlagen so 
viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten 
eine Ausfertigung erhalten können. Sollte die Frist 
durch das Verschulden eines Bevollmächtigten ver-
säumt werden, so würde dessen Verschulden Ihnen zu-
gerechnet werden. 
 
Hinweis zur elektronischen Form 

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind be-
sondere technische Rahmenbedingungen zu beachten. 
Die besonderen technischen Voraussetzungen sind un-
ter www.egvp.de aufgeführt. 
 
Lüdenscheid, 30.07.2024 
Der Bürgermeister  
In Vertretung: 
Fabian Kesseler 
Erster Beigeordneter 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter 
www.rathaus-luedenscheid.de eingesehen werden. 

http://www.rathaus-luedenscheid.de/
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Hinweisbekanntmachung 

zur Änderung der Verbandssatzung des  
Zweckverbandes „Südwestfalen-IT“ 

 

 
Die Verbandsversammlung der Südwestfalen-IT hat in 
ihrer Sitzung am 12.06.2024 die 4. Änderung zur Neu-
fassung der Verbandssatzung vom 19.12.2017 be-
schlossen. Die Änderung ist im Amtsblatt für den Regie-
rungsbezirk Arnsberg Nr. 28 vom 13.07.2024 unter der 
lfd. Nr. 372 auf der Seite 285 bekannt gemacht worden. 
 
Auf die Bekanntmachung wird hiermit nach § 11 Abs. 1 
des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GkG) hingewiesen. 
 
Lüdenscheid, 01.08.2024 
 
Der Bürgermeister  
In Vertretung: 
 
Fabian Kesseler 
Erster Beigeordneter 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter 
www.rathaus-luedenscheid.de eingesehen werden. 
 
 

 
 
 

Entwurf der 4. Änderung des  
Bebauungsplans Nr. L 31 „Flehmebachtal“ 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  

gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 

 
Die Stadt Iserlohn beabsichtigt die Öffentlichkeit über 
den Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 
L 31 „Flehmebachtal“ gem. § 3 Abs. 1 BauGB zu unter-
richten. 
 
Ziel der Änderung ist die Entwicklung einer Wohnbe-
bauung auf dem Grundstück „Zum Volksgarten 34“ in 
Form von 8 Einfamilienhäusern in zwei Gebäudeblö-
cken. 
 
Die 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. L 31 steht im 
Zusammenhang mit der 7. Berichtigung des Flächen-
nutzungsplans im Bereich „Letmathe – Zum Volksgar-
ten / Am Flehmebach“. 
 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist 
aus der beigefügten Umrisszeichnung zu erkennen. 
Die Einsichtnahme und die Abgabe von Stellungnah-
men ist in der Zeit vom 15.08.2024 bis zum 05.09.2024 
möglich unter: 
https://www.iserlohn.de/wirtschaft-stadtentwicklung/be-
bauungsplaene/bauleitplaene-im-verfahren 
 
Stellungnahmen können insbesondere schriftlich oder 
zur Niederschrift oder per E-Mail unter der Adresse: 
„bauleitplanung@iserlohn.de“ vorgebracht werden. 
 
Über die vorgebrachten Stellungnahmen entscheidet 
der Rat der Stadt. 
 
Der Planentwurf liegt zusätzlich zur Veröffentlichung im 
Internet im gleichen Zeitraum in folgenden städtischen 
Gebäuden aus: 

- Stadthaus Bömberg, Bömbergring 37, 58636 Iser-
lohn (eine telefonische Terminvereinbarung ist zu 
empfehlen, Frau Schwarz, Tel. 02371- 217 2354) 

- Stadtlabor Iserlohn, Nordengraben 10, 58636 Iser-
lohn (frei zugänglich Mo., Mi., Do., von 10:00 Uhr – 
16:00 Uhr) 

-  
Es wird darauf hingewiesen, dass der nach dieser Be-
teiligung der Öffentlichkeit erarbeitete Bebauungsplan-
entwurf noch einmal öffentlich ausgelegt wird. Zu die-
sem Entwurf können während der Auslegungsfrist 
ebenfalls Anregungen vorgebracht werden. Die öffentli-
che Auslegung wird zu gegebener Zeit bekannt ge-
macht.  
 
Iserlohn, 05.08.2024 
 
STADT ISERLOHN 

Bürgermeister  
In Vertretung 
 
Michael Wojtek 
1. Beigeordneter 

http://www.rathaus-luedenscheid.de/
https://www.iserlohn.de/wirtschaft-stadtentwicklung/bebauungsplaene/bauleitplaene-im-verfahren
https://www.iserlohn.de/wirtschaft-stadtentwicklung/bebauungsplaene/bauleitplaene-im-verfahren
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Bebauungsplan Nr. L31 

Flehmebachtal 

4 . Änderung 

Abgrenzung des Plangebietes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

730 

 

 
 
 
 
 
 

Satzungsbeschluss zur 3. Änderung  
des Bebauungsplans Nr. 232 „Iserlohner Heide“ 

gem. § 2 BauGB 
 

 

Der Rat der Stadt Iserlohn hat am 19.03.24 folgen-
den Beschluss gefasst: 
 
Gemäß § 7 GO NRW in Verbindung mit § 10 BauGB 
wird die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 232 
„Iserlohner Heide“ als Satzung beschlossen. Dem 
Bebauungsplan ist die Begründung gem. § 9 Abs. 8 
BauGB beigefügt. 
 
Diese Satzung beruht auf §§ 2, 10 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) und § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666, SGV NRW 2023) in 
der zurzeit geltenden Fassung. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Der vorstehende Satzungsbeschluss wird hiermit 
gem. § 10 Abs. 3 BauGB in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 03.November 2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 08.August 2020 (BGBL. I S. 1728) öffentlich be-
kannt gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt der Be-
bauungsplan in Kraft. 
 
Iserlohn, den 02.08.2024 
 
Michael Wojtek 
1. Beigeordneter 
 
 
In den Bebauungsplan und die Begründung kann ab 
sofort während der Dienststunden im Stadthaus 
Bömberg, Bömbergring 37 - Bereich Städtebau/Ab-
teilung Städtebauliche Planung, Zimmer U214 -, Ein-
sicht genommen werden. 
 
 
Hinweise 
 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 
2 BauGB über die fristgemäße Anmeldung etwa-
iger Entschädigungsansprüche in Folge der Fest-
setzungen dieses Bebauungsplans wird hinge-
wiesen. 
 
Die Leistung der Entschädigung ist schriftlich bei 
der Stadt Iserlohn zu beantragen. Nach § 44 Abs. 
4 BauGB erlischt der Entschädigungsanspruch, 
wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahrs, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 

1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruches her-
beigeführt wird.  

2. Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften nach der Gemeindeordnung Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) kann gem. § 7 Abs. 6 GO 
nach Ablauf von sechs Monaten seit der Bekannt-
machung dieser Satzung im Märkischen Amts-
blatt nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt o-

der ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
3. Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind Verletzungen von 

Verfahrens- oder Formvorschriften i.S.v. § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, eine unter Berücksichti-
gung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
sowie Mängel in der Abwägung nach einem Jahr 
seit Bekanntmachung des Bebauungsplans un-
beachtlich, es sei denn, sie werden innerhalb der 
Fristen schriftlich gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll, ist darzu-
legen.  

 
 
Iserlohn, 05.08.2024 
 
STADT ISERLOHN 

Bürgermeister 
In Vertretung 
 
Michael Wojtek 
1. Beigeordneter 
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